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85 Prozent der Kinder wissen, dass Obst und Gemüse gesund 
sind. Sie essen aber lieber Schokolade. Genau wie die Erwachse-
nen, wählen Kinder wider besseres Wissen Lebensmittel nach ih-
rem Genusswert aus und nicht nach ihrem Nährwert oder Ge-
sundheitswert. Dabei ist eine gesunde Ernährung die wichtigste 
Voraussetzung für Gesundheit. Dennoch essen sich viele Men-
schen im wahrsten Sinne des Wortes „krank“ und leiden an Über-
gewicht, Diabetes mellitus, Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen 
und orthopädischen Beschwerden. Nach Schätzungen belaufen 
sich die Kosten für ernährungsbedingte Erkrankungen in Deutsch-
land auf über 50 Milliarden Euro. 

 
Mit der breit angelegten Kampagne 
 

„Über Geschmack lässt sich streiten. 
Über gesunde Ernährung nicht. 

Hauptsach GUDD gess!" 
 
will das saarländische Gesundheitsministerium den großen und kleine Leuten Lust 
auf gesundes Essen machen, die Menschen im Saarland informieren, sie anregen 
Neues auszuprobieren und sie ermutigen, sich mehr mit gesunder Ernährung aus-
einander zu setzen. 
 
Im Kindesalter werden die Weichen für das Ernährungs- und Essverhaltenverhalten 
gestellt. Daher ist es wichtig ist, dass Kinder im Elternhaus und im Kindergarten ge-
sunde und schmackhafte Kost kennen lernen, ihre Geschmacksorientierung nicht nur 
auf süß, salzig und fett eingeengt wird und Essen in Muße ein fester Bestandteil des 
Alltags ist. Gerade im Vorschulalter in den Kindertageseinrichtungen kann gesunde 
Ernährung erlernt werden, insbesondere weil viele dieser Einrichtungen Frühstück 
oder Mittagessen anbieten und auch gemeinsam gegessen wird. 
 
Dies macht natürlich nur Sinn, wenn Vorbilder wie Erzieher/innen und Eltern positi-
ves Essverhalten vorleben und das gewünschte Verhalten ständig wiederholt, also 
geübt und damit gefestigt wird. 
Der Leitfaden "Gesunde Ernährung in Kindertageseinrichtungen“ für Erzieherinnen 
und Erzieher beschäftigt sich nicht nur damit, was gegessen wird, sondern auch wie 
es zubereitet wird. Er gibt Auskunft über die gesetzlichen Anforderungen an Le-
bensmittel, an die Lebensmittelhygiene und über die gesundheitlichen Anforderun-
gen an die Personen, die in den Einrichtungen mit Lebensmitteln zu tun haben. 
Anleitungen und konkrete Hinweise auf Literatur zur fachlichen Information sollen 
Erzieherinnen und Erzieher bei der Umsetzung dieses wichtigen Themas 
unterstützen. 
 

 

 

 

Dr. Regina Görner 
Ministerin für Frauen, Arbeit, 
Gesundheit und Soziales
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7. Gesunde Ernährung in Kindertageseinrichtungen 
 
7.1. Die Bedeutung gesunder Ernährung 
 
Nach jahrzehntelangem, eher sorglosem Umgang mit der Ernährung hat sich in den letzten 
Jahren ein Bewusstseinswandel hinsichtlich der Nahrungsmittelproduktion und -verwertung 
vollzogen. Gesunde Ernährung verbindet sich heute durchaus auch mit dem Gedanken des 
Gesundheits-, Umwelt-, und Verbraucherschutzes. Das Vorhandensein gesünderer Nah-
rungsmittel ist allerdings nur die Grundvoraussetzung für eine gesunde Ernährung; daneben 
ist für die gesunde Ernährung die aufgenommene, von der Kalorienzahl und der Zusammen-
setzung den tatsächlichen Bedürfnissen entsprechende Nahrungsmenge, die zeitliche 
Verteilung der Nahrungsaufnahme über den Tag, die geeignete Auswahl der Lebensmittel 
und die Art und Weise der Nahrungszubereitung wichtig. 
 
Gesunde Ernährung ist notwendig, um  

� eine optimale körperliche und geistige Entwicklung zu ermöglichen, 
� ein ausreichendes Energieangebot für eine ausreichende Leistungsfähigkeit und Be-

lastbarkeit zu gewährleisten, 
� ein ausreichendes Angebot an Baustoffen zu erhalten, wobei die Hirnentwicklung ein 

besonders sensibler Parameter ist, 
� Abwehrkräfte gegen Infektionen zu entwickeln, 
� Folgekrankheiten vorzubeugen, z. B. Allergien, Zivilisationskrankheiten, 
� zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Übergewicht mit Folgeschäden für Skelettsys-

tem und Gelenke, Stoffwechselinstabilität, z. B. Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit), 
Gicht, Hypertonie (Bluthochdruck) und Arteriosklerose (krankhafte Veränderungen 
der Arterien) und damit Herz-Kreislauferkrankungen.  

 
Folgen des Übergewichts sind darüber hinaus Bewegungsmangel mit entsprechender kör-
perlicher Trägheit, die wiederum bewegungshemmend wirkt und zu einem Teufelskreis füh-
ren kann. Psychische Folgen einer nicht altersgemäßen Bewegungsentwicklung durch Hän-
seleien und geringes Selbstwertgefühl führen häufig über weiteres Essen als Ersatzbefriedi-
gung zur weiteren Gewichtszunahme. 
 
In Anbetracht des Alters der Kinder erfolgt Lernen primär durch Vorbilder, während im Weite-
ren die Einbeziehung des Kindes und dann die selbstständige Umsetzung des Vermittelten 
durch das Kind steht. 
 
Die Kindertageseinrichtungen sind nach § 22 Abs. 2 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 
verpflichtet zur Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder. Das Leistungsangebot soll 
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orien-
tiert sein. In Anbetracht der sehr unterschiedlichen Ernährungsgepflogenheiten in den El-
ternhäusern obliegt den Kindertageseinrichtungen hierbei eine besondere Verantwortung. 
 
Die Ernährungserziehung in Kindertageseinrichtungen sollte im Kontext mit den dort einge-
nommenen Mahlzeiten, also unmittelbar am Alltag des Kindes orientiert, anhand folgender 
Grundsätze erfolgen:  

� Essen hat einen festen Stellenwert im Leben. 
� Ernährung (als soziale Komponente) macht Spaß. 
� Essen sollte im Alltag einen festen Platz einnehmen bzgl. Regelmäßigkeit, Ablauf in 

Ruhe und angenehmer Umgebung und Gesellschaft. 
� Ernährungserziehung ist im Kontext mit der Gesamtentwicklung zu sehen, um dem 

Essen den angemessenen Stellenwert zuzuweisen. 
� Essen darf nicht als Ersatzhandlung benutzt werden (s.o.). 
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Die Kinder sollten dabei aktiv in den Prozess der Planung und Vorbereitung der Mahlzeiten 
einbezogen werden, wobei dies Neugier wecken und Spaß machen sollte. Sie sollten in der 
Gruppe auch neue Speisen kennen lernen. Die Eltern sollten aktiv in die Notwendigkeit einer 
gesunden Ernährung einbezogen und zur Mitarbeit animiert werden. Mit den Kindern sollte 
über Essen und die Zusammenhänge geredet werden. Besondere Beachtung ist für Kinder 
mit Übergewicht erforderlich. 
 
 
7.2. Gesunde Ernährung 
 
7.2.1. Bestandteile einer gesunden Ernährung 
 
 
Allgemeine Hinweise zur gesunden Ernährung im Kindesalter 
 
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Das betrifft besonders die Ernährung. In keiner 
Phase des Lebens ist eine gesunde Ernährung so wichtig, wie in der Kindheit. 
In diesem Lebensabschnitt ist der Nährstoffbedarf relativ hoch. Außerdem wird Ernährungs-
verhalten geprägt und die Grundlagen für die Prävention ernährungsbedingter Krankheiten 
wie Herz-Kreislaufkrankheiten, Adipositas (Übergewicht), Diabetes mellitus (Zuckerkrank-
heit), Osteoporose (Schwund des festen Knochengewebes bei Zunahme der Markräume), 
Gicht, Karies, Darmerkrankungen werden gelegt. 
 
85 % der Kinder wissen, dass Obst und Gemüse gesund sind. Sie essen aber lieber Schoko-
lade. Genau wie die Erwachsenen, wählen Kinder wider besseres Wissen Lebensmittel nach 
ihrem Genusswert oder damit verknüpften positiven Gefühlen aus und nicht nach ihrem 
Nährwert oder Gesundheitswert. 
 
Daher müssen Genuss, Freude, Erleben, Spaß und mit allen Sinnen Wahrnehmen (s. An-
hang 1) an erster Stelle bei der Gesundheitserziehung stehen. Zusätzlich müssen Vorbilder 
wie Erzieher/innen und Eltern positives Essverhalten vorleben und das gewünschte Verhal-
ten muss ständig wiederholt, also geübt und damit gefestigt werden. 
 
Das beste Mittel ist, mit Kindern zu kochen/backen, um ihre Neugier zu wecken und 
sie zum Probieren zu bewegen. 
 
Weitere Methoden dazu sind: 
� Genussspiele (tasten, riechen, schmecken, sehen), 
� Bewegungsspiele (was wächst im Boden, was darüber, was auf dem Baum usw.), 
� Memory (Kärtchen mit Lebensmitteln selbst herstellen), 
� Besuch beim Landwirt (Tiere streicheln, beim Ernten helfen, Eier suchen, beim Melken 

zusehen und anschließend Milch trinken [aber keine Rohmilch direkt von der Kuh – er-
höhte Gefahr von Lebensmittelinfektionen], Getreide mahlen...), 

� Besuch beim Vollkornbäcker oder selbst Brot backen, 
� einen Kräutergarten in der Kindertageseinrichtung anlegen, 
� Keimlinge auf der Fensterbank ziehen (vor dem Verzehr kurz unter heißem Wasser wa-

schen). 
 
Um die Eltern von den Zielen der Kindertageseinrichtung im Bereich gesunder Ernährung zu  
unterrichten und sie gleich mit einzubinden, kann ein Elternbrief bei der Anmeldung verteilt 
werden, bzw. beim Auftreten von Problemen. Hinweise für Eltern zum Thema „Ernährung“ 
sind auf dem nächsten Blatt abgedruckt. 
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Stempel der Kindertageseinrichtung 
 
 
 
 
 

 
 
Liebe Eltern, 
 
wir möchten uns heute mit dem Thema Ernährung an Sie wenden. 
 
Gesunde Ernährung von Anfang an ist eine wichtige Grundvoraussetzung für Gesundheit 
und für Kinder unerlässlich. Gerade Kinder brauchen hochwertige Ernährung, um  
- eine optimale körperliche und geistige Entwicklung zu ermöglichen, 
- eine ausreichende Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit zu gewährleisten, 
- Abwehrkräfte zu entwickeln und Karies zu vermeiden. 
 
Gesunde Ernährung ist aber auch notwendig zur Vermeidung und Reduzierung von Über-
gewicht mit Folgeschäden für Skelettsystem und Gelenke, Diabetes mellitus, Gicht, Blut-
hochdruck, Arteriosklerose und damit Herz-Kreislauferkrankungen, Bewegungsmangel sowie 
psychischen Folgen wie Hänseleien und geringes Selbstwertgefühl. 
 
Auch wir möchten in unserer Einrichtung versuchen, möglichst gute Voraussetzungen hierfür 
zu schaffen. Deshalb wollen wir Vorbilder für eine gesunde Lebensweise sein und mit den 
Kindern gemeinsam üben, uns genussvoll aber richtig zu ernähren. 
Spielerisch sollen die Kinder bei uns alle verschiedenen Lebensmittel kennen lernen und 
probieren, wie sie schmecken. 
 
Eine kleine Einschränkung haben wir uns dabei auf Grund der Ratschläge von Ernährungs-
experten selbst auferlegt. Wir möchten so wenig wie möglich Süßigkeiten in unserer Einrich-
tung haben. Ausnahmen wie ein Kuchen zum Geburtstag und der Nachtisch nach jedem 
Mittagessen bestätigen die Regel. 
 
Wir sind stolz und glücklich, ein motiviertes Team zu haben, das sehr viel Wert auf den vor-
beugenden Gesundheitsschutz Ihres Kindes legt. Wir würden uns deshalb freuen, wenn Sie 
uns in unserem Bemühen unterstützen und Ihrem Kind keine Süßigkeiten, wie Kinderquark, 
milchhaltige Schnitten, Limonade, Brote mit Nussnougatcreme, Bonbons, Schokolade, Müsli-
riegel, Negerküsse usw. mitgeben würden; dies wäre für unser erzieherisches Anliegen sehr 
wichtig. Sie erleichtern uns damit die Arbeit und helfen Ihrem Kind, sich zu einem gesunden 
und leistungsfähigen Menschen zu entwickeln. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre tatkräftige Unterstützung. 
 
Ihr Kindergartenteam 
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Nährstoffzufuhr 
 
Bei der Nährstoffzufuhr sollen reichlich pflanzliche Lebensmittel und Getränke, mäßig tieri-
sche Lebensmittel und sparsam fettreiche Lebensmittel in 3 Haupt- und 
2 Zwischenmahlzeiten gereicht werden. 
Essensvorlieben und -abneigungen wie z. B. Süßes, kross Gebratenes, Fast Food sollen 
auch berücksichtigt werden.  
 
Einen wissenschaftlich belegten Grenzwert für den Verzehr von Süßigkeiten und Zucker gibt 
es bisher nicht. Experten empfehlen aber übereinstimmend Mäßigung. In einer insgesamt 
ausgewogenen Ernährung sollte nicht mehr Zucker enthalten sein, als für die Befriedigung 
des allgemeinen Verlangens nach Süßem erforderlich ist. In einer gesunden Mischkost wer-
den bis zu 20% der Energiezufuhr in Form von Süßigkeiten, Zucker oder Gebäck geduldet. 
Es sollte aber darauf geachtet werden, dass viele Lebensmittel neben Zucker auch viel Fett 
enthalten, z. B. Kuchen, Gebäck, Riegel und Schokolade. 
 
Komplexe Kohlenhydrate, vorwiegend aus Getreide, Kartoffeln, Gemüse und Obst, liefern 
den größten Teil der Nahrungsenergie (54%). 32% der Nahrungsenergie stammen aus Fett, 
das überwiegend pflanzlicher Herkunft ist. Die restliche Energie (14%) stammt aus Protei-
nen, jeweils zur Hälfte aus tierischen (Milch, Fleisch, Fisch, Eier) und pflanzlichen Lebens-
mitteln (Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchte). 
 
Empfehlungen für den Lebensmittelverzehr, wie für die Energie- und Nährstoffzufuhr sind nur 
Richtlinien. So benötigen ruhige und für ihr Alter zu kleine und zarte Kinder weniger Energie-
zufuhr und damit auch weniger Lebensmittel als gleichaltrige lebhafte, sportliche und für ihr 
Alter große Kinder. Jungen benötigen meist mehr Energiezufuhr als Mädchen.  
Kinder sollen von Anfang an selbst entscheiden dürfen, wie viel sie essen, um einer Überer-
nährung vorzubeugen. 
 
Auch Schwankungen im Nahrungsverzehr von Tag zu Tag sind normal. Isst ein Kind gele-
gentlich schlecht, besteht noch kein Risiko einer unzureichenden Versorgung.  
Appetitanregende Säfte, Stärkungsmittel oder Vitamintabletten sind überflüssig. 
 
 
Mahlzeiten 
 
Jeder Mahlzeitentyp hat eine spezielle Bedeutung für die Versorgung mit Nährstoffen. 
Die beiden kalten Mahlzeiten sind in der Regel das Frühstück und das Abendessen. Sie 
bestehen hauptsächlich aus Brot und Getreideflocken, Milch und Milchprodukten sowie Obst 
oder Gemüserohkost. Diese Mahlzeiten liefern vor allem Kohlenhydrate (49% der Tageszu-
fuhr) und Ballaststoffe (54%) aus Getreide sowie Kalzium (53%) aus Milch und Milchproduk-
ten. Obst und Gemüserohkost liefern Vitamin C (41%) und Folsäure (42%). 
Die warme Mahlzeit ist gewöhnlich das Mittagessen. Je nach familiären Gewohnheiten kann 
sie auch abends eingenommen werden. 
 
Basis der warmen Mahlzeit sind Kartoffeln, Reis oder Nudeln sowie Gemüse bzw. Salat aus 
Rohkost. Fleisch wird dagegen zur Beilage. An manchen Tagen sollte auf Fleisch verzichtet 
und stattdessen ein vegetarisches Gericht auf der Basis von Getreide, Hülsenfrüchten oder 
Kartoffeln verzehrt werden.  Einmal pro Woche wäre eine Mahlzeit mit Fisch angebracht. Die 
so zusammengesetzte warme Mahlzeit liefert zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe, z. B. 
Vitamin B 6 (40% der Tageszufuhr), Magnesium (27%) und Phosphor (24%) aus Kartoffeln, 
Reis und Nudeln, Eisen (34%) aus Getreide und Fleisch sowie Jod (58%) aus Fisch. 
 
Zwei Zwischenmahlzeiten aus Obst oder Gemüse liefern weitere Vitamine, z. B. Vitamin C 
(28 % der Tageszufuhr). Dazu können Brot oder zuweilen auch Kuchen gegessen werden. 
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Getränke 
 
Allgemein sollen Getränke reichlich verzehrt werden. Diese sollen daher möglichst energie-
frei sein. Milch ist aus diesem Grund als Getränk zum Durstlöschen nicht geeignet. 
Das gesündeste Getränk ist Wasser, als Trinkwasser aus der Leitung oder als Mineralwas-
ser. 
Ungesüßte Kräuter- oder Früchtetees aus Teebeuteln oder losen Teemischungen sind eben-
falls als Getränk gut geeignet. 
Reine Fruchtsäfte sind zu 100% aus Früchten hergestellt. Sie enthalten Vitamine und Mine-
ralstoffe, aber auch je nach Art der Frucht bis zu 10% fruchteigenen Zucker verschiedener 
Art. Um den Zuckerverzehr und damit die Energiezufuhr aus den Getränken zu vermindern, 
sollte man reine Fruchtsäfte zum Durstlöschen mindestens 1:1 mit Wasser als Fruchtsaft-
schorle verdünnen. 
 

Bestandteile einer altersgemäßen Ernährung 
 
5 kleine Mahlzeiten am Tag sind ideal, halten Groß und Klein den ganzen Tag satt, fit und 
leistungsfähig. 5 Portionen Gemüse und Obst  sollten auf jeden Fall dabei sein, damit Krank-
heiten wie Krebs und Herzinfarkt weniger Chancen haben (Prospekt „5 am Tag Obst und 
Gemüse, macht Spaß und ist kinderleicht“ mit Spielideen zum Thema und Broschüre 
„Hauptsach GUDD gess!“ – siehe Literaturliste). 
 
Weitere wertvolle Hinweise für eine vollwertige Tageskost bieten die 10 Regeln der DGE 
(s. Anhang 2), die im Jahr 2000 neu überarbeitet und veröffentlicht wurden. 
 
 
Altersgemäße Lebensmittelverzehrmengen 
 

Empfohlene Lebensmittel (> 80 % der Gesamtenergiezufuhr) 
Alter (Jahre) 1 2 - 3 4 - 6 7 – 9 10 -12 13 - 14 15 - 18 
 
reichlich 
Getränke (ml/Tag) 600 700 800 900 1000 1200 1400 
Brot, Getreide (-flocken)(g/Tag)   80 120 170 200   250   280   300 
Kartoffeln, Nudeln, 
Reis, Getreide (g/Tag) 

  80 100 120 140   180   200   250 

Gemüse (g/Tag) 100 120 180 200   230   250   300 
Obst (g/Tag) 100 120 180 200   230   250   300 
 
mäßig: 

       

Milch*, Milchprodukte (ml(g)/Tag) 300 330 350 400   420   450   500 
Fleisch, Wurst (g/Tag)   40   50   60   70     80     90     90 
Eier (Stück/Woche)     1-2     1-2     2     2       2-3       3       3 
Fisch (g/Woche)   50   70 100 150   180   200   200 
 
sparsam 
Margarine, Öl, Butter (g/Tag)   10   15   20   25     30     30     35 

 
 

Geduldete Lebensmittel (< 20 % der Gesamtenergiezufuhr) 
Altersgruppe Kleinkinder, Schulkinder Jugendliche 

z. B. Kuchen, Süßigkeiten (g/Tag) <50 <80 
Marmelade, Zucker (g/Tag) <10 <20 

* 100 ml Milch entsprechen ca. 15 g Schnittkäse oder 30 g Weichkäse 
 
Quelle: Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund 
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Angaben über altersgemäße Lebensmittelmengen und weiterführende Literatur zu speziellen 
kinderbezogenen Themen, sind beim Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund 
(s. Tabelle) bzw. über die DGE erhältlich. 
Spezielle Lebensmittel für Kinder, die älter sind als 1 Jahr, sind unnötig. Kinder sollten da-
nach am normalen Familienessen (es sollte milder gewürzt werden, Erwachsene können bei 
Tisch ja nachwürzen) teilnehmen. Die Werbung verspricht uns zwar speziell angereicherte 
Kinderlebensmittel, aber die halten nicht, was sie versprechen. Meist handelt es sich um zu 
fette und zu süße Produkte, die Übergewicht fördern (milchhaltige Schnitten, Kinderquark, 
Brote mit Nussnougatcreme, …..). Darüber hinaus sind viele Produkte (Bonbons, Früh-
stücksgetreideflocken, ...) mit willkürlichen Mengen an Vitaminen, Mineralstoffen u. ä. ange-
reichert und machen eine bedarfsgerechte Ernährung der Kinder unnötig schwer oder gar 
unmöglich. 
 
 
1. und 2. Frühstück 
Der beste Start in den Tag ist ein Frühstück zu Hause oder ggf. in der Kindertageseinrichtung. 
15 Minuten für ein abwechslungsreiches Frühstück bringen mehr Schwung für den Tag als eine 
Viertelstunde Dösen im Bett. Lassen Sie die Kinder mit entscheiden, was sie gern essen 
möchten. 
Doppelt genäht hält besser:  
Nach dem ersten Frühstück zu Hause (oder ggf. in der Kindertageseinrichtung) macht das 
2. Frühstück in der Kindertageseinrichtung oder Schule die Vormittagsernährung komplett. Der 
Leistungsabfall (s. Abbildung) am späten Vormittag wird durch das 2. Frühstück wirksam 
gebremst. Tipps für das 1. und 2. Frühstück sowie die Zwischenmahlzeit am Nachmittag 
finden Sie auf den folgenden Seiten. 
 

Quelle: „Das gesunde Pausenbrot“, Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft, Saarland 
1. und 2. Frühstück liefern zusammen rund 1/3 der täglichen Energie und der wichtigen 
Nährstoffe. Morgenmuffel ergänzen ein kleines Frühstück zu Hause (z. B. ein Glas Milch) 
durch ein reichhaltiges Pausenbrot. Wird zu Hause ausgiebig gefrühstückt, reicht in Kinder-
tageseinrichtung oder Schule eine kleine Pausenmahlzeit (z. B. Obst und/oder Schulmilch).  
Ein zu Hause vorbereitetes Pausenbrot lässt sich deshalb am besten in Menge und Auswahl 
auf die Bedürfnisse des Kindes abstimmen. 
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Milch und Milchprodukte (mehr als 50 % der täglichen Milchmenge) gehören in die Vormittags-
mahlzeiten (400 ml Milch/-produkte entsprechen der Empfehlung für die Kalzium-Zufuhr eines 
Grundschülers/einer Grundschülerin; für Kleinkinder sind es kaum weniger). 
 
Süßigkeiten aller Art sind kein Ersatz für das Pausenbrot. Gelegentlich können sie ein 
Nachtisch sein, anschließend das Zähneputzen nicht vergessen. 
 
Wenn das Frühstück in der Kindertageseinrichtung oder der Grundschule für alle gemeinsam 
zubereitet wird, gelten prinzipiell die gleichen Empfehlungen wie für das Pausenbrot von zu 
Hause. 
Kinder und Jugendliche müssen reichlich trinken (zwischendurch bei Spiel und Sport, aber 
auch zum Essen, dann rutscht es besser): 
♦ Ungesüßter Tee oder Mineral- bzw. Trinkwasser sind die besten Durstlöscher. Zur 

Abwechslung geeignet sind leicht gesüßtes Zitronenwasser oder Saftschorle (keine 
Fruchtsaftgetränke, Frucht-Nektar, Limonade, Colagetränke oder Brause). Milch und Kakao 
aus dem Schulmilchangebot (gibt es bereits im Kindergarten) sind besonders wichtig für 
Kinder, die beim 1. Frühstück keine Milch getrunken haben. 

 
Auf die richtige Verpackung kommt es an, wenn Essen von zu Hause mitgebracht wird und 
noch Stunden später frisch und appetitlich sein soll: 
♦ Als Verpackung für das 2. Frühstück eignen sich wiederverwendbare Behälter und Beutel 

aus Butterbrotpapier. Müsli bleibt schmackhaft und knackig, wenn Milch, Joghurt oder 
Fruchtsaft getrennt mitgegeben wird. 

 
Zum Fitmacher-Frühstück zu Hause oder unterwegs gehören immer: 
� Vollkornbrot, -brötchen, dunkles Kornbrot (= Roggenbrot), Vollkornflocken, 
� Obst oder zum Knabbern geeignetes Gemüse (Möhren, Kohlrabi, Radieschen, 

Paprikaschote,....), 
� Milch, Joghurt oder Quark und Käse, 
� gelegentlich ein Ei oder fettarme, nicht zu scharfe Wurst in kleinen Mengen, 
� Butter bzw. linolsäurereiche Margarine, sowie Nüsse, Sonnenblumenkerne, Sesam oder 

Kürbiskerne sparsam verwenden, 
� sehr wenig Süßes: Trockenfrüchte (Studentenfutter), Honig, Nussnougatcreme, Konfitüre 

oder Zucker (nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen!). 
Die Mengen aller Lebensmittel müssen dem Alter, der Größe, dem Gewicht und der 
körperlichen Aktivität, d. h. dem persönlichen Bedarf des Kindes angepasst werden. 
 
Beispielhafte Lebensmittelauswahl für das 1. + 2. Frühstück eines Grundschülers (die 
Verteilung auf das 1. Frühstück und die Zwischenmahlzeit kann je nach Geschmack und 
Fantasie vorgenommen werden): 
 

Becher Naturjoghurt                oder 1/4 l Schulmilch 
Scheibe Roggenbrot, 45 g 
Scheibe Vollkorntoastbrot, 30 g 
1 TL  Butter/Margarine, 5 g 
1 TL  Konfitüre/Honig, 10 g 
Scheibe fettarme Wurst, 20 g 
Tomate 
Apfel 
als Getränk: Tee 

}
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Tasse Milch, 150 ml 
5 EL  Haferflocken, 50 g 
2 TL  Rosinen, 15 g 
1/2 Apfel 
Vollkornbrötchen, 60 g 
30 g Käse (45 % F.i.Tr.)  
Radieschen 
als Getränk: Malzkaffee und Saftschorle (50 ml Saft + 100 ml Wasser) 

 
Ganztägig betreute Kinder in Kindertageseinrichtungen bzw. Schüler/innen mit mehr als 6 
Unterrichtsstunden am Tag brauchen ein ausgewogenes Mittagessen und eine kleine „Ener-
giespritze“ am Nachmittag, damit die Leistungsfähigkeit den ganzen Tag erhalten bleibt.  
 
Imbiss am Nachmittag 
 
Kinder, die von morgens bis 16.00 Uhr in der Schule oder der Kindertageseinrichtung bzw. dem 
Hort sind, bleiben mit einer kleinen Zwischenmahlzeit am Nachmittag bis zum Abendessen fit. 
 
Lebensmittel, die sich gut eignen um von zu Hause mitgebracht zu werden, müssen den 
ganzen Tag ohne Kühllagerung appetitlich bleiben und hygienisch unbedenklich sein: 
 
Beispielhafte Lebensmittelauswahl für den Imbiss am Nachmittag  
 
� H-Milch oder H-Milch-Kakao im TetraPak, 
� Tee oder Saftschorle, 
� Vollkornbrot mit Schnittkäse ohne Butter/Margarine, 
� Obst, wie Banane, Apfel, Clementine, Apfelsine,..., 
� Gemüse wie Möhre, Tomate, Kohlrabi, Radieschen, Gurke, Paprika. 

 
Nicht zum Mitgeben eignen sich Lebensmittel, die ohne Kühlung leicht verderblich sind und 
die Form, Farbe, Konsistenz und Geschmack verlieren: 
� Frischmilch und alle Milchprodukte, außer H-Milch (die auch nur, wenn sie noch original 

verpackt ist), 
� Milchhaltige Schnitten und Co. (das sind Süßigkeiten bzw. „Fettigkeiten“, auch wenn die 

Werbung uns etwas anderes verspricht), 
� Toastbrot bzw. Butterbrot mit fetter Wurst, Nussnougatcreme,..., 
� empfindliches Obst/Gemüse z. B.: Trauben, Erdbeeren, Kiwi. 
 
Das Mittagessen in der Kindertageseinrichtung 
 
Wenn das Mittagessen in der Kindertageseinrichtung gekocht wird, sollte es sich in 
Zusammensetzung, Menge, Zubereitungsart und Hygiene an den Empfehlungen der DGE für 
den Bereich Gemeinschaftsverpflegung orientieren. Eine entsprechende Broschüre 
(Bestellnummer 121965 und 121964) kann bei der DGE angefordert werden. 
 
Generell sollte der Monats-Speiseplan abwechslungsreich sein.  
Er sollte viel Gemüse, Rohkostsalat, Obst und kohlenhydratreiche Lebensmittel (Kartoffeln, 
Nudeln, Reis, Vollkornprodukte) enthalten, aber auch ausreichend Eiweiß liefern (zur Hälfte 
pflanzliches Eiweiß, z. B. Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Vollkorngetreide, und zur Hälfte tierisches 
Eiweiß, besonders Milchprodukte, fettarmes Fleisch und einmal pro Woche Seefisch; wenig 
Wurst und mal ein Ei). Mit Fett sollte man bei der Zubereitung (selten frittieren, wenig Paniertes, 
Salatsoße mit Joghurt statt mit Sahne abschmecken, Öl zum Braten mit dem Löffel abmessen) 
sparsam sein und bereits beim Einkauf auf versteckte Fette in den Lebensmitteln achten (z. B. 
Rahmspinat, Pommes frites, Wurst, Kuchen usw.) und diese vermeiden. 
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Der Ernährungskreis als Hilfe bei der täglichen Menü-Planung 
 
Mindestens ein Lebensmittel aus jeder der 5 wichtigsten Gruppen des Ernährungskreises 
sollte in jeder warmen Mahlzeit enthalten sein.  

DGE-Ernährungskreis

Getreide,Getreide,
GetreideprodukteGetreideprodukte
und Kartoffelnund Kartoffeln

Gemüse undGemüse und
HülsenfrüchteHülsenfrüchte

ObstObst 

  GetränkeGetränke

Milch undMilch und
MilchprodukteMilchprodukte

Fisch,Fisch,
Fleisch Fleisch 
undund
EierEier

Fette Fette 
und und 
ÖleÖle

1

2

3

4

7

6

5

 
Quelle: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 

 
Die verschiedenen Gruppen 

 
1. Getreide/-produkte, Kartoffeln, Reis und Nudeln: Kohlenhydratliefernde pflanzliche 

Produkte. 
2. Gemüse/Salate und Hülsenfrüchte. 
3. Obst. 
4. Getränke: Das große Getränke-Segment zeigt, dass zu jedem Essen ein kalorienarmer 

Durstlöscher gehört. 
5. Milch/-produkte. 
6. Fisch, Fleisch und Eier: Tierische Produkte sollten sparsam verwendet werden; Seefi-

sche und mageres, hochwertiges Fleisch sollten bevorzugt werden. Auf Wurst sollte 
weit-gehend verzichtet werden, sie enthält kaum wertvolle Inhaltsstoffe, dafür aber um 
so mehr Fett, Salz  und Zusatzstoffe. Gelegentlich kann auch eine Eierspeise auf dem 
Plan stehen, aber maximal 1 Ei pro Person und Tag. 

7. Fette und Öle: Auch diese sollten sparsam verwendet werden. 
 

Diese Liste kann auch als Anhaltspunkt genommen werden, wenn das Mittagessen bei ei-
nem Caterer bestellt wird. Falls Sie die Möglichkeit haben, unter mehreren Menüs zu wäh-
len, denken Sie an folgende Regel: pro Woche  
• 2 mal ein Menü mit Fleisch,  
• 2 mal ganz ohne Fleisch (also auch keine Suppe mit Würstchen oder Nudeln mit Speck) 

und  
• einmal ein Essen mit Seefisch (übrigens: es gibt Fisch auch in anderer Form, nicht nur 

als Fischstäbchen), 
• täglich Gemüse, Rohkostsalat (täglich Blattsalat ist kein Garant für eine ausreichende 

Versorgung mit Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen sowie sekundären Pflanzenstof- 
fen, da er nach viel aussieht [Volumen] aber kaum Masse = Gewicht bringt) und/oder 
Obst. 

Ein Nachtisch sollte nicht fehlen, da er die Naschsucht am Nachmittag bremst. 
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Wenn Sie mit warmem Essen beliefert werden 
 
Prüfen Sie täglich die Temperatur bei der Anlieferung (ein Braten-Thermometer genügt) und 
schreiben Sie sie auf. Die Temperatur muss über 65°C liegen, sonst können sich unter 
Umständen schädliche Mikroorganismen im Essen vermehren. Liegt die Temperatur unter 
65°C, reklamieren Sie dies umgehend bei Ihrem/Ihrer Lieferanten/in. 
 
 
Richtwerte für Lebensmittelverzehrmengen – Mittagsmahlzeit (Kinder 4 - 6 Jahre) 
 
>  120 g Kartoffeln, gegarter Reis/Teigwaren (überwiegend Vollkorn), bzw.  
      45 g  Hülsenfrüchte 
>  120 g Gemüse (eine 2. Mahlzeit muss mindestens noch 60 g bringen) 
ca. 60 g mageres Fleisch (Rohgewicht), 2 mal pro Woche 
    100 g Seefisch regelmäßig einmal pro Woche 
      1  Ei pro Woche (z. B. als Bindemittel) 
  130 g Milch (Nachtisch oder in Suppe, Soße); Tagesbedarf = 350 ml 
 25 g Käse pro Woche (z. B. Überbacken) 
 60 g Obst evtl. in Kombination mit Milchnachtisch oder Gemüsefrischkost; Tagesbedarf 

= 180 g 
 
 5 - 10 g Mehl, Getreideflocken o. ä. 
<      5 g Zucker, Honig, Dicksaft, Sirup 
<    10 g Kochfett, Öl (Raps-, Oliven- und Sojaöl sind besonders empfehlenswert, da sie 

reich an einfach ungesättigten Fettsäuren sind) für die Zubereitung 
 

Angegeben ist jeweils der durchschnittlich verzehrbare Anteil. Die dargestellten Richtwerte 
sind Orientierungshilfen. 
 
Für die anderen Altersgruppen lassen sich von diesen Portionen ebenfalls Richtwerte ablei-
ten: 

1 -  2 Jahre 50 % 
3 -  4 Jahre 70 % 
7 -  9 Jahre  110 %  

  10 -12 Jahre  125 % (diese Mengen reichen auch für Erwachsene) 
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7.2.2. Ernährung chronisch kranker Kinder 
Eine diätetische Behandlung kranker Kinder ist in Ausnahmefällen erforderlich. Sie sollte nur 
in Absprache mit den Eltern und auf Empfehlung des/der behandelnden Arztes/Ärztin erfol-
gen. 
 
Nachfolgend einige Krankheiten, die einer speziellen Ernährung bedürfen:  
 
Diabetes mellitus 
 
Bei Diabetes (Diabetes mellitus = Zuckerkrankheit) handelt es sich um eine Stoffwechsel-
krankheit. Dabei produziert die Bauchspeicheldrüse zu wenig oder kein Insulin mehr. Dieses 
Hormon ist aber für die Zuführung von Zucker in die menschlichen Zellen verantwortlich; aus 
dem Zucker gewinnen die Zellen ihre benötigte Energie. Ist also zu wenig oder kein Insulin 
vorhanden, liegt eine Stoffwechselerkrankung vor, die die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
entscheidend beeinträchtigt. Bei Kindern und Jugendlichen spricht man vom sogenannten 
Typ-I-Diabetes, dessen Behandlung ausschließlich durch Spritzen von Insulin möglich ist. 
Tabletten helfen in diesem Fall nicht. 
Bei der konventionellen Insulintherapie wird die Nahrungszufuhr der Insulinwirkung ange-
passt, d. h. es muss eine strenge Nahrungszufuhr eingehalten werden. 
Im Gegensatz dazu orientiert sich bei der intensivierten Insulintherapie die Insulinmenge an 
der Nahrungszufuhr, d. h. die Nahrungszufuhr kann frei gewählt werden. 
Klein- und Kindergartenkinder werden in der Regel nach der konventionellen Insulintherapie 
behandelt. Hier sollte prinzipiell eine altersgerechte kohlenhydratkontrollierte Ernährung 
mit individueller Anpassung an den Bedarf des Kindes durchgeführt werden. Der individuelle 
Ernährungsplan sollte mit dem Kind und den Eltern erstellt werden. Er umfasst meist 3 
Haupt- und 3-4 Zwischenmahlzeiten zu möglichst konstanten Zeiten. 
Die Nahrungszufuhr soll sich aus 55% Kohlenhydraten, 30-35% Fett und 10-15% Eiweiß 
zusammensetzen. Der Kalorienbedarf pro Tag wird aus dem individuellen Kohlenhydratanteil 
berechnet, wobei 10 g Kohlenhydrate einer BE (Broteinheit) entsprechen. Die Insulindosis 
wird dementsprechend dann angepasst. Ferner ist auf einen hohen Gehalt an Ballaststoffen 
zu achten. Zu verzichten ist auf Kochzucker, Traubenzucker und Malzzucker. Zum Süßen 
können Zuckeraustauschstoffe oder Süßstoffe verwendet werden. 
Bei körperlichen Aktivitäten ist auf eine Diätanpassung oder Insulinreduzierung zu achten. 
Rasch resorbierbare Kohlenhydrate wie Traubenzucker, Fruchtsäfte oder Trinkpäckchen 
müssen immer griffbereit aufbewahrt werden, falls eine Unterzuckerung auftritt (Traubenzu-
cker 2-3 Plättchen, Würfelzucker 4-6 Würfel, ein Glas Fruchtsaft). Das Kind sollte während 
und kurz nach der Unterzuckerung beaufsichtigt werden. Bei schwerer Unterzuckerung mit 
Bewusstlosigkeit dürfen dem Kind wegen Erstickungsgefahr keinerlei Getränke und Nahrung 
zugeführt werden. Stattdessen ist unverzüglich ein/e Arzt/Ärztin zu rufen mit dem Hinweis, 
dass es sich um ein diabetisches Kind handelt. 
 
 
Ernährung bei Nahrungsmittelallergien 
 
Allergien sind krankmachende Überempfindlichkeitsreaktionen des Körpers gegen norma-
lerweise harmlose Substanzen. Dabei ist es immer der Eiweißanteil, der die Reaktionen her-
vorruft. Jeder weitere Kontakt mit dem gleichen Fremdeiweiß führt bei den entsprechend 
veranlagten Kindern zu überschießenden und krankmachenden Reaktionen des Abwehrsys-
tems. 
Nahrungsmittel sind besonders bei Säuglingen und Kleinkindern wichtige Allergieauslöser. 
Häufigste Hinweise auf eine Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Nahrungsmittelallergie 
sind übermäßiges Spucken, Durchfall und Erbrechen. Aber auch ganz allgemeine Symptome 
wie Bauchschmerzen können den Verdacht darauf lenken. Typische Zeichen einer allergi-
schen Reaktion sind Magen-Darm-Beschwerden mit Durchfall oder Erbrechen, Nesselsucht 
(Quaddelbildung), Ekzeme, Husten, allergisches Asthma, Niesen und allergischer Schnupfen
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Unverträglichkeitsreaktionen gegenüber Nahrungsmittelbestandteilen werden zunehmend 
beobachtet. Ihre Behandlung besteht in einer Eliminationsdiät, d. h. der auslösende Nah-
rungsbestandteil muss herausgefunden und in der täglichen Nahrung vermieden werden. 
 
Die wichtigsten Nahrungsmittelallergene sind bei: 
 

 Säuglingen: Kuhmilch und Kuhmilchprodukte, Hühnerei, Soja; 
     weniger Getreide, Gemüsearten 
     sehr selten: Obstsorten und noch weniger: Fleisch. 

 Kleinkindern: Kuhmilch, Hühnerei, Hülsenfrüchte (Erbsen), Erdnüsse,  
  andere Nüsse, Gewürze 

selten: Fisch, Getreidearten 
sehr selten: alle anderen Nahrungsmittel 

 
 Jugendlichen: Gewürze (Sellerie als Leitgewürz), Nüsse; Hülsenfrüchte; Fisch, 

Schalentiere, Milch, Ei, Kartoffeln, Getreide. 
 

Ernährung bei Kuhmilcheiweißallergie 
Die Ernährung von Säuglingen und Kindern mit Kuhmilcheiweißallergien und mehrfachen 
Nahrungsmittelallergien stellt hohe Anforderungen an die Eltern. Ohne kompetente Fachbe-
ratung kann eine längere Auslass- oder Eliminationsdiät (auf versteckte Kuhmilchprodukte 
wie Sahne und Butter muss auch geachtet werden) leicht zu Fehlernährung führen. Zur 
Vermeidung einer Mangelernährung sind hochwertige verträgliche Ersatzprodukte notwen-
dig. 
 
 
Ernährung bei Zöliakie 
 
Bei der Zöliakie oder einheimischen Sprue liegt eine angeborene Unverträglichkeit gegen die 
Klebereiweiße (Gluten oder Gliadin) unserer heimischen Getreidearten wie Weizen, Roggen, 
Hafer und Gerste vor. Die Behandlung der Zöliakie besteht in einer lebenslangen glutenfrei-
en Diät. Alle auf den oben genannten Getreidearten basierenden Lebensmittel müssen ge-
mieden werden. Produkte und Nahrungsmittel aus Reis, Mais, Soja, Kartoffeln, Nüssen, Kas-
tanien und Johannisbrotmehl sind erlaubt.  
Nähere Informationen: Deutsche Zöliakie-Gesellschaft, Filderhauptstr. 61, 70599 Stuttgart. 
 
 
Ernährung bei Galaktosämie 
 
Bei der Galaktosämie handelt es sich um eine seltene erbliche Störung (Häufigkeit 1:50 000) 
des Zuckerstoffwechsels (hier Galaktosestoffwechsel), die bereits bei der Neugeborenenvor-
sorgeuntersuchung (= Neugeborenenscreening) erfasst wird. Galaktose ist ein Einfachzu-
cker, der meist in gebundener Form wie z. B. im Milchzucker vorliegt. Bei dieser Störung im 
Kohlenhydratstoffwechsel ist eine lebenslange laktose- und milchzuckerfreie Diät erforder-
lich. Man beachte, dass Milchzucker versteckt sehr verbreitet ist, wie z. B. in Fertigsoßen, 
Drageeüberzügen von Medikamenten, Bindemitteln usw.. 
Weitere Hinweise erhalten Sie bei der Elterninitiative Galaktosämie e.V., Ziergartenstr. 101, 
47800 Krefeld. 
 
 
Ernährung bei Phenylketonurie (PKU) 
 
Die Phenylketonurie (= PKU) oder Föllingsche Krankheit ist eine der häufigsten erblichen 
Störungen (Häufigkeit von 1:8000) im Eiweißstoffwechsel. Durch eine Abbaustörung im Ei-
weißstoffwechsel kann eine Aminosäure (= kleinster Baustein des Eiweißes), hier Phenylala-
nin, nicht zu einer anderen wichtigen Aminosäure umgebaut werden. Wie die Galaktosämie 
wird sie im Neugeborenenscreening sicher erfasst und kann durch eine entsprechende Diät 
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effektiv behandelt werden. Die Nichtbehandlung, insbesondere im Neugeborenen- und 
Säuglingsalter, führt zu einer schweren Beeinträchtigung der körperlichen und intellektuellen 
Entwicklung. Ebenso ist die Entwicklung eines ungeborenen Kindes bei mütterlicher Erkran-
kung gefährdet. Dies kann einerseits durch eine genaue diätetische Behandlung vermieden 
werden. Da der Aminosäurebedarf, hier Phenylalaninbedarf, individuell verschieden ist, ist 
eine regelmäßige Messung des Phenylalaninspiegels im Blut erforderlich, um eine genaue 
Diätanpassung (Spezialambulanzen) zu gewährleisten. Die phenylalaninarme Diät wird ohne 
Altersbegrenzung eingehalten, besonders streng während einer Schwangerschaft und im 
Säuglings-, Kleinkind- und Jugendalter. 
 
 
Mukoviszidose oder cystische Fibrose (CF) 
 
Die cystische Fibrose oder Mukoviszidose ist eine angeborene Erkrankung (Häufigkeit 
1:3000) der sezernierenden Drüsen in der Haut (Schweißdrüsen), der Atemwege und des 
Verdauungstraktes. Sie geht einher mit einem hohen Kochsalzverlust über die Haut (die er-
krankten Kinder produzieren einen extrem salzigen Schweiß), einer chronischen Erkrankung 
der Atemwege und der Verdauungsorgane und äußert sich unter anderem in einer Gedeih-
störung. 
Kinder mit einer Mukoviszidose haben einen erhöhten Bedarf an Energie und Substraten. 
Der tägliche Energiebedarf beträgt meist mehr als 130% der Altersnorm. Zwischenmahlzei-
ten sollten daher regelmäßig eingehalten werden, um die benötigte Energiezufuhr zu si-
chern. Grundsätzlich besteht bei der Mukoviszidose der Grundsatz: Normalkost vor der Diät. 
Unnötige diätetische Einschränkungen sind unbedingt zu vermeiden. Eine Sonderbehand-
lung des erkrankten Kindes gegenüber den anderen sowie ständiges Ermahnen sollten ver-
mieden werden.  
Um die erwünschte Energiezufuhr zu gewährleisten, ist ein Fettanteil in der Nahrung von 
etwa 40% erforderlich. Die Fettzufuhr sollte einen möglichst hohen Anteil an mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren (wie z. B. Oliven- und Keimöle) enthalten. Ferner ist eine Anreicherung 
des Speiseplans mit Vollmilch und -produkten mit 3,5% Fettanteil empfehlenswert, um eine 
Zufuhr von Kalzium und Magnesium zu garantieren. Bei einer nachgewiesenen Funktions-
einschränkung der Bauchspeicheldrüse müssen zu jeder Mahlzeit – je nach ärztlicher Ver-
ordnung - hochdosiert zusätzlich Enzyme der Bauchspeicheldrüse zugeführt werden. Dar-
über hinaus werden fettlösliche Vitamine (A, D, E, K) verabreicht. Beim vermehrten Schwit-
zen wie z. B. beim Sport, Fieber oder hohen Außentemperaturen ist der Bedarf an Kochsalz 
erhöht und sollte deshalb bei der Nahrungszufuhr berücksichtigt werden. 
 
 
Chronische Niereninsuffizienz 
 
Kinder mit einer dauerhaften Einschränkung der Nierenleistung dürfen im Anfangsstadium 
frei trinken. Sie regeln ihren Flüssigkeits- und Salzbedarf zuverlässig nach dem Durstgefühl. 
Eine Einschränkung der Eiweißzufuhr ist jedoch erforderlich. Das zugeführte Eiweiß sollte 
dann besonders biologisch (tierisches Protein>Gemüse>Getreide) wertvoll sein, d. h. einen 
hohen Anteil an lebensnotwendigen (essenziellen) Aminosäuren enthalten; ferner möglichst 
kalorienreich, um einem Wachstumsstillstand entgegen zu wirken. 
Im fortgeschrittenen Stadium, wenn z. B. eine Dialysebehandlung erforderlich ist, ist eine 
genaue Flüssigkeitsbilanzierung erforderlich. Das Kind darf dann seine Flüssigkeitsmenge 
nicht mehr frei bestimmen. 
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Chronische Leber- und Gallenerkrankungen 
 
Kinder mit einer chronischen Leber- und Gallenerkrankung mit Einschränkung der Leber-
funktion haben eine Störung der Fettverdauung sowie eine Störung in der Bildung von Ge-
rinnungsfaktoren. Sie sollten im Anfangsstadium eiweißreich ernährt werden. Bei der Fettzu-
fuhr sollten sie überwiegend mittelkettige Triglyceride (= sogenannte MCT-Fette) erhalten, da 
diese ohne Mithilfe der Galle vom Körper verdaut werden. 
Im fortgeschrittenen Stadium ist eine genau berechnete  Eiweißzufuhr erforderlich. Daher 
muss ein genauer Ernährungsplan erstellt werden. Durch zusätzliche Medikamentengabe 
versucht man darüber hinaus den Darm möglichst keimfrei zu halten, um eine Vergiftung 
durch Abbauprodukte zu vermeiden. 
In jedem Fall müssen die fettlöslichen Vitamine durch Spritzen in den Muskel ersetzt werden. 
 
 
Spezielle Literatur 
 
1. Keller/Wiskott: Lehrbuch der Kinderheilkunde. Georg Thieme Verlag Stuttgart/New York 

1991. 
2. F.C. Sitzmann: Pädiatrie. Duale Reihe. Hippokrates Verlag Stuttgart 1995. 
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7.2.3. Pädagogische und konzeptionelle Aspekte zum Essen  
 in Kindertageseinrichtungen 

 
Das Thema „Gesunde Ernährung" und der Auftrag zur Gestaltung eines gesundheitsfördern-
den Lebensraumes in Kindertageseinrichtungen gehören mehr denn je zum Bestandteil ak-
tueller Pädagogik. Es gilt, familiäre und gesellschaftliche Entwicklungen zu berücksichtigen, 
die eine gesunde Ernährung behindern oder erschweren; Belastungen von Natur und Um-
welt wirken auf Kinder besonders stark. Dazu einige Beispiele: 
Natürliche Nahrungsmittel, sei es aus eigenem Anbau oder durch Bezug von regionalen 
Landwirten, sind die Ausnahme. 
Bearbeitete Lebensmittel oder Fertigprodukte mit Verlust von Vitaminen und Mineralstoffen 
oder gesundheitsgefährdenden Zusatzstoffen werden häufig gekauft, ohne dass die Gefah-
ren bekannt oder bewusst sind. 
Die Werbung beeinflusst die Kaufentscheidungen, stellt Produkte als besonders gesund-
heitsfördernd dar und verschweigt eventuelle Risiken für die Gesundheit. 
Es gibt immer mehr ernährungsbedingte Fehlentwicklungen oder sogar Krankheiten (zahlrei-
che Kinder mit Übergewicht, Allergien, Neurodermitis, Zahnschäden, möglicherweise durch 
Ernährung beeinflusste Unruhe; als Erwachsene Krankheiten wie Bluthochdruck, Schlagan-
fall, Herzinfarktgefährdung usw.). 
Immer öfter wird auf eine Nahrungszubereitung (z. B. vollständiges/warmes Mittag- oder A-
bendessen) verzichtet, bzw. es fehlt die Zeit dazu. 
Durch unterschiedliche Tagesabläufe der einzelnen Familienmitglieder erleben manche Kin-
der nur noch begrenzte gemeinsame Mahlzeiten in der Familie. 
Kinder können nicht mehr erleben, wie Nahrungsmittel entstehen (Fisch = Fischstäbchen? 
Wo wächst Ketchup?). 
 
Neben diesen Gegebenheiten, die die Gestaltung des Alltags und der pädagogischen Ange-
bote beeinflussen, ist aber auch die Bedeutung des Essens als physisch-psychisches 
Grundbedürfnis von Menschen und besonders bei Kindern zu bedenken. Die sinnliche 
Wahrnehmung, emotionale Einflüsse, die Gestaltung der Essenssituation, das Vorbild der 
Erwachsenen, die Reaktionen der anderen Kinder spielen eine größere Rolle als rationale 
Überlegungen („Das ist aber gesund!"). Wenn also Erwachsene nach „objektiven" (z. B. ge-
sundheitsbezogenen) Kriterien handeln, müssen doch die „subjektiven" Reaktionen der Kin-
der gleichberechtigt berücksichtigt werden: Wenn Kinder nur mit Abneigung oder Unlust es-
sen, wird der dauerhafte Nutzen gering sein und die Kinder werden sich zu Problemessern 
entwickeln. Kinder, die in die Essensplanung einbezogen werden, die selbst entscheiden, 
wie viel sie essen, die vorsichtig an ihnen unbekannte Nahrungsmittel herangeführt werden, 
haben nach der Erfahrung weniger Essprobleme. 
 
 
Ganztagsbetreuung und Essen 
 
Für Kinder, die sich ganztägig in der Einrichtung aufhalten, ist die Verantwortung der Erzie-
her/innen entsprechend höher. Besonders im Hinblick auf die Gestaltung der Essenssituation 
am Mittag können folgende Überlegungen in die Planung und den Ablauf einbezogen wer-
den. 
 
Die Mittagessenszeit kann nach dem Vormittag in der Großgruppe der Entspannung und 
Erholung der Kinder dienen und in einer angenehmen, kommunikationsfördernden Atmo-
sphäre verlaufen. Ort (Gruppenraum oder gemütlich eingerichtete Essnische) und Zeit (keine 
Störung durch andere Kinder, die abgeholt werden; möglichst kontinuierliche Verantwortung 
von Erzieher/innen; ein Dienstplan, der die Zeitmaße von Kindern berücksichtigt) spielen 
eine Rolle. 
 
Das Ziel der Erziehung zur Selbstständigkeit erfordert, dass Kinder sich selbst bedienen (Es-
sen nicht auf Tellern sondern in Schüsseln serviert). Auch das Gefühl für Hunger oder Sätti-
gung kann sich nur entwickeln, wenn Kinder selbst bestimmen, wie viel sie essen möchten. 
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Nicht immer wird ein Rest auf den Tellern zu vermeiden sein, aber die Kinder können allmäh-
lich lernen, sich zunächst kleine Mengen zu nehmen und eher ein zweites Mal zuzugreifen. 
Da Kinder mit unterschiedlichen Ernährungsgepflogenheiten aus ihren Familien kommen, ist 
die Skepsis gegenüber Unbekanntem normal und die Geschmacksnerven empfinden das 
Bekannte als wohlschmeckender. Auch wir Erwachsenen reagieren ja gegenüber fremdem 
Essen, z. B. bei der Urlaubsreise, zurückhaltend. 
 
Die Essensgewohnheiten sind auch ein sensibler Bereich im Kontext des familienergänzen-
den Auftrags der Einrichtungen. Je nachdem wie Erzieher/innen ihre eigenen Wertvorstel-
lungen vertreten, können Kinder oder Eltern unterschwellig eine Bewertung heraushören, die 
die Zusammenarbeit behindern kann. Darüber hinaus ist die gesunde Nahrung nicht ein-
wandfrei zu definieren. Es gibt Grundrichtungen, die in diesem Leitfaden dargestellt sind. 
Aber es gibt durchaus auch unterschiedliche Bewertungen unter Mediziner/innen und Ernäh-
rungswissenschaftler/innen. Nur durch Abstimmung und Kompromisse zwischen Elternhaus 
und Einrichtung können die Rechte der Kinder auf eine angemessene Entwicklungsunter-
stützung verwirklicht werden. Fazit: Zwang vermeiden, Essen nicht als Belohnung oder Be-
strafung nutzen; zum Probieren anregen; Kinder in der Gruppe als Vorbild nutzen; selbst 
Modell für erwünschtes Verhalten sein! 
 
Hier noch einige Fragen, die zur Reflexion und Weiterentwicklung der Schlüsselsitua-
tion „Essen" dienen können. 
 
� Wie sieht das Essen in den Familien der Kinder aus? (Ziel: Vernetzung, keine „Kontrolle") 
� Wie sieht das Mittagessen in der Einrichtung aus? (Organisation des Essens; Mitgestal-

tungsmöglichkeiten der Kinder, gemütliche Atmosphäre oder Hektik?) 
� Gibt es angemessenes Geschirr? (Porzellan, Glas, Bestecke mit Messer und Gabel - 

wichtig unter dem Aspekt Tischkultur und Selbstständigkeitsförderung). 
� Wird das Essen in der Einrichtung hergestellt oder geliefert? 
� Wenn Lieferung, wird der Lieferant auf kindgerechte Ernährung verpflichtet, können Es-

senswünsche der Kinder berücksichtigt werden? 
� Wurde schon einmal überprüft, ob die Herstellung des Essens in der Einrichtung ermög-

licht werden kann? (Beschäftigungsförderungsprojekt über Arbeitsamt? Erfahrungswerte 
von anderen Einrichtungen? Modellhaftes Erproben in Zusammenarbeit mit den Eltern? 
Einbezug von fachkompetenten Eltern oder ehemaligen Mitarbeitern/innen, evtl. mit Auf-
wandsentschädigungen?) 

� Gibt es regelmäßige Rückmeldungen von Kindern/Erziehern/innen über die Qualität des 
Essens an die Küche? 

� Wie werden Kinder einbezogen? 
� Was passiert mit Essensresten?  
� Wie können die Arbeitsanforderungen für die Erzieher/innen angemessen gestaltet, ge-

gebenenfalls verbessert werden? 
� Ist das Thema Essen auch Bestandteil der inhaltlichen Arbeit und besteht ein Zusam-

menhang mit dem täglichen Essen in der Einrichtung? 
 
Ernährung bei Säuglingen und Kleinstkindern 
 
Bei dieser Altersgruppe sind bezüglich der Zusammensetzung der Ernährung, den hygieni-
schen Anforderungen und der Abstimmung mit den Eltern besondere Anforderungen zu be-
achten, die den Rahmen des Leitfadens überschreiten. Deshalb verweisen wir auf die Bü-
cher von Gisela Petersen „Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen“ (Band 1 
und 2) – siehe Literaturliste. 
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7.3. Gesetzliche Anforderungen an Lebensmittel 
 
7.3.1. Kennzeichnung von Lebensmitteln 
 
In Fertigpackungen verkaufte Lebensmittel müssen gemäß Lebensmittelkennzeichnungs-, 
Los-, Kennzeichnungs-, Fertigpackungs- und Preisangabenverordnung mit folgenden sieben 
Kennzeichnungselementen versehen sein: 
••••    Verkehrsbezeichnung 
••••    Name und Sitz des/der Herstellers/Herstellerin 
••••    Verzeichnis der Zutaten 
••••    Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum 
••••    Mengenangabe 
••••    Los- bzw. Chargennummer 
••••    Preis 
 
Verkehrsbezeichnung 
 
Die Verkehrsbezeichnung ist die in den Vorschriften des Lebensmittelrechts oder im Deut-
schen Lebensmittelbuch festgelegte Bezeichnung eines Lebensmittels z. B. Emmentaler 
Käse oder Leberwurst. Existiert keine übliche Bezeichnung, muss das Lebensmittel erforder-
lichenfalls näher beschrieben werden. Handelsmarken oder Fantasienamen genügen nicht. 
 
 
Name und Sitz des Herstellers 
 
Hier ist der Name oder die Firma und die Anschrift des/der Herstellers/Herstellerin oder Ver-
packers/Verpackerin anzugeben. Bei Lebensmitteln aus Ländern außerhalb der Europäi-
schen Gemeinschaft ist der Name und die Anschrift des/der Importeurs/Importeurin oder 
Verkäufers/Verkäuferin anzugeben.  
 
 
Verzeichnis der Zutaten 
 
Im Zutatenverzeichnis sind alle Zutaten, dazu zählen auch die kennzeichnungspflichtigen 
Zusatzstoffe, in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils aufzuzählen. 
 
 
Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem Lebensmittel bei angemes-
sener Lagerung ihre spezifischen Eigenschaften behalten. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist 
unverschlüsselt mit den Worten „mindestens haltbar bis ....“ unter Angabe von Tag, Monat 
und Jahr anzugeben. Beträgt das Mindesthaltbarkeitsdatum weniger als drei Monate, wie 
z. B. bei Joghurt, kann die Angabe des Jahres entfallen.  
Bei sehr leicht verderblichen Lebensmitteln, wie z. B. frischem Fisch oder Hackfleisch, ist 
anstatt des Mindesthaltbarkeitsdatums ein Verbrauchsdatum anzugeben. Diesem wird die 
Angabe „verbrauchen bis ...“ vorangestellt. 
Lebensmittel mit abgelaufenem Verbrauchsdatum sollten vom Verbraucher/von der Ver-
braucherin nicht mehr verzehrt werden. Die möglicherweise hohe Keimbelastung könnte eine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen. Anders verhält es sich bei Lebensmitteln 
mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum. Nach dessen Ablauf ist das Lebensmittel nicht zwangs-
läufig verdorben. Den Verbrauchern/Verbraucherinnen wird empfohlen, das Mindest-
haltbarkeitsdatum dennoch zu beachten, da bei langer Lagerung geschmackliche Abwei-
chungen auftreten können. 
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Mengenangabe 
 
Die Mengenangabe erfolgt je nach Produkt nach Volumen oder Gewicht. 
 
Los- bzw. Chargennummer 
 
Lebensmittel dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie mit einer Angabe gekenn-
zeichnet sind, aus der das Los zu ersehen ist, zu dem sie gehören. 
Ein Los ist die Gesamtheit von Verkaufseinheiten eines Lebensmittels, das unter praktisch 
den gleichen Bedingungen erzeugt, hergestellt und verpackt wurde. Bei der Loskennzeich-
nungspflicht gibt es jedoch eine Reihe von Ausnahmen. 
 
Preis 
 
Jede zum Verkauf angebotene Ware oder Leistung ist mit dem Preis zu versehen. 
 
Das Schild an der Ware 
 
Bei offen verkauften Lebensmitteln finden sich auf dem Schild bei der Ware die Verkehrsbe-
zeichnung, der Preis und evtl. weitere speziell vorgeschriebene Angaben, wie die Verwen-
dung bestimmter Zusatzstoffe. 
 
 
7.3.2. Zusatzstoffe 
 
Zusatzstoffe werden Lebensmitteln zugesetzt, um ihre Beschaffenheit zu beeinflussen oder 
bestimmte Eigenschaften oder Wirkungen zu erziehen. Die Zusatzstoffe werden in verschie-
denen Klassen wie Emulgatoren, Enzyme, Farbstoffe, Geliermittel, Geschmacksverstärker, 
Konservierungsstoffe, Süßstoffe u. a. eingeteilt. Zusatzstoffe dürfen Lebensmitteln bei der 
Herstellung nur zugesetzt werden, wenn sie durch gesetzliche Vorschriften für das betreffen-
de Lebensmittel zugelassen sind. Vor der Zulassung muss der/die Hersteller/in nachweisen, 
dass der Stoff technologisch notwendig und in der verwendeten Menge gesundheitlich unbe-
denklich ist. Zusatzstoffe werden nicht nur synthetisch hergestellt, sondern können wie z. B. 
bestimmte isolierte Pflanzeninhaltsstoffe auch aus anderen Lebensmitteln hergestellt wer-
den. Wie alle Lebensmittel und Lebensmittelbestandteile können auch Zusatzstoffe bei be-
sonders empfindlichen Personen Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Problematisch 
für Allergiker/innen sind aber besonders normale Lebensmittelinhaltsstoffe wie Milchprotein 
(Casein), Soja- oder Nusseiweiß.  
 
Zusatzstoffe müssen besonders gekennzeichnet werden. Bei Lebensmitteln in Fertigpackun-
gen geschieht dies in der Regel durch Angabe des Klassennamens und der entsprechenden 
E-Nummer. Bei lose abgegebenen Lebensmitteln müssen bestimmte Zusatzstoffe auf oder 
neben dem Erzeugnis (z. B. „mit Farbstoff“) kenntlich gemacht werden. 
 
Beispiele: 
Klassenname E-Nummer Chem. Bezeichnung Anwendungsbeispiel 
Farbstoff E 101 Riboflavin Lebensmittel allgemein 
Konservierungsmittel E 210 Benzoesäure Mayonnaise, Gewürze, 

Salatsoßen 
Antioxidantien E 300 Ascorbinsäure Lebensmittel allgemein 
Emulgator E 322 Lecithin Lebensmittel allgemein 
Verdickungsmittel E 414 Gummi arabicum Lebensmittel allgemein 
Süßstoff E 954 Saccharin Süßwaren 
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7.3.3.  Neuartige Lebensmittel 
 
Der Begriff neuartige Lebensmittel umfasst Lebensmittel, die mit Hilfe der Gentechnik verän-
dert wurden oder Lebensmittel, die durch den Einsatz neuer Technologien oder neuer Roh-
stoffe hergestellt wurden.  
Besonders in der öffentlichen Diskussion sind die gentechnisch hergestellten Lebensmittel. 
Gene sind Bestandteile der Zellen, in denen alle Organismen ihre jeweiligen Erbinformatio-
nen speichern. Gene sind daher in praktisch allen Lebensmitteln enthalten, bei jeder Nah-
rungszufuhr nimmt der Mensch also zwangsläufig „Fremdgene“ zu sich. 
 
Die Gentechnik ist eine neuentwickelte Methode, die die klassische Züchtung ergänzt und 
unterstützt. So kann bei Nutzpflanzen die Widerstandskraft gegenüber Schädlingen oder 
Pflanzenschutzmitteln gezielt erhöht werden, wodurch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
auf dem Feld vermindert werden kann. 
Für alle neuartigen Lebensmittel hat die Europäische Kommission die sog. Novel-Food-
Verordnung erlassen, mit der ein europaweites Zulassungsverfahren für diese Lebensmittel 
vorgeschrieben wird. Während normalerweise Lebensmittel genehmigungsfrei in den Ver-
kehr gebracht werden können, ist gemäß dieser Verordnung ein bestimmtes Anmeldungs- 
und Genehmigungsverfahren vorgeschrieben. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn durch 
die Lebensmittel keine Gesundheitsgefährdung oder Irreführung der Verbraucher gegeben 
ist, eventuell werden bestimmte Kennzeichnungselemente vorgeschrieben.  
 
 
7.3.4. Bestrahlung 
 
Die Lebensmittelbestrahlung ist eine Möglichkeit der Lebensmittelkonservierung, d. h. der 
Verhinderung des Lebensmittelverderbs bzw. der Übertragung lebensmittelbedingter Krank-
heiten auf den Menschen. Durch die Bestrahlung von Lebensmitteln mit bestimmten Arten 
ionisierender Strahlung können schädliche Mikroorganismen und Parasiten abgetötet wer-
den oder das Auskeimen von Gemüse verhindert werden. Durch die verwendete Strahlung 
ist es ausgeschlossen, dass die Lebensmittel radioaktiv werden.  
Bestrahlte Lebensmittel sind international umfangreich auf ihre Gesundheitsgefährdung un-
tersucht worden. Demnach stellen bestrahlte Lebensmittel keine zusätzliche Gefahr für die 
Gesundheit dar; die Bestrahlung bestimmter Lebensmittel ist daher in praktisch allen Län-
dern der Welt erlaubt. In Deutschland steht man der Bestrahlung von Lebensmitteln aber 
eher skeptisch gegenüber. Dies nicht auf Grund des gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
sondern wegen des Täuschungsschutzes: Wie oben beschrieben kann z. B. das Auskeimen 
von Zwiebeln verzögert werden, also eine nicht mehr gegebene Frische des Produktes vor-
getäuscht werden oder es können Lebensmittel, die mit schädlichen Mikroorganismen kon-
taminiert waren, „geschönt“ werden. In Deutschland ist daher zur Zeit nur das Bestrahlen von 
Gewürzen erlaubt, da diese Produkte auf Grund ihrer Herkunft oft mit gefährlichen Keimen 
kontaminiert sind und wegen der Empfindlichkeit der Aromastoffe nur schwer mit anderen 
Verfahren dekontaminiert werden können. Das Verfahren wird aber in der Praxis nur wenig 
verwandt, da die Bestrahlung auf der Verpackung kenntlich gemacht werden muss. 
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7.4. Die Lebensmittelhygiene-Verordnung (LMHV) 
 
Die LMHV dient jedem Einzelnen von uns als Schutz vor Lebensmittelinfektionen. 

Sie gilt EU-weit für jeden, der mit Lebensmitteln umgeht und diese an Personen außerhalb 
seiner eigenen Familie abgibt (Restaurant, Imbissbude, Krankenhaus, Lebensmittelgeschäft, 
Bäcker, Eiscafé, Stadtfest usw.). 
Zwei Anforderungen aus der LMHV sind besonders wichtig und gelten auch für Kindergärten 
und Kindertageseinrichtungen:  
 
1. Ein Eigenkontrollsystem muss erstellt werden, das beweist, dass es in der Küche der 

Kindertageseinrichtung hygienisch zugeht, und  
2. es müssen regelmäßige Personalschulungen zum Thema Lebensmittel-Hygiene durch-

geführt werden. Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin hat zu gewährleisten, dass dem/der 
ernährungs- und hygienebeauftragten Erzieher/in das nötige Wissen und die Kompetenz 
zur Durchsetzung der Grundforderungen der LMHV im Team, bei den Kindern und evtl. 
den Eltern, falls diese Lebensmittel für alle in die Einrichtung mitbringen, vermittelt wer-
den. 

 
Das Eigenkontrollsystem ist je nachdem, wie empfindlich die Lebensmittel sind und in wel-
chem Ausmaß mit den Lebensmitteln umgegangen wird, umzusetzen. Beispiel: Das Eigen-
kontrollsystem für eine Kindertageseinrichtung, die nur warmes Mittagessen verteilt, ist we-
niger aufwendig, als das Eigenkontrollsystem einer Kindertageseinrichtung, die das Mittag-
essen selbst zubereitet (siehe Gliederungsnummer 7.4.5. Vorbeugende Maßnahmen zur 
Risikoverminderung, kritische Bereiche: 1-3). Die in der Anlage aufgeführten Pläne und 
Checklisten stellen das Maximum an Kontrollen dar. In Rücksprache mit den Lebensmittel-
überwachungsbehörden sollten die für die Kindertageseinrichtungen notwendigen und sinn-
vollen Überprüfungsschritte abgeklärt werden. 
 
 
7.4.1.  Grobgliederung eines Eigenkontrollsystems für Kindertages- 
  einrichtungen 
 
A) Das Eigenkontrollsystem 
 
Das Eigenkontrollsystem ist die Dokumentation aller Maßnahmen, die getroffen werden, um 
gesundheitliche Gefahren von den Essensteilnehmern (Kinder) sicher auszuschließen. Es 
dient der Absicherung jeder Kindertageseinrichtung, die mit Lebensmitteln umgeht, d. h. sie 
zubereitet, anbietet oder nur verteilt. 
Das Eigenkontrollsystem soll Gefahren ausschließen, die durch Hygienemängel oder Zube-
reitungsfehler entstehen könnten. Dabei werden alle Maßnahmen, die zur sicheren Abgabe 
der Speisen unternommen werden, dokumentiert. Tritt bei einem Kind eine Erkrankung auf, 
die die Eltern auf den Genuss von Speisen in der Kindertageseinrichtung zurückführen, kann 
die Kindertageseinrichtung durch ihr Eigenkontrollsystem nachweisen, alles Menschenmögli-
che getan zu haben, um eine gesundheitliche Gefährdung auszuschließen. Damit ist die 
Kindertageseinrichtung gegenüber Ansprüchen von Eltern abgesichert.  
 
 
B) Mitarbeiter/innenschulung 
 
Sie ist gesetzlich vorgeschrieben und kann im Betrieb oder außerhalb mit Hilfe von externen 
Fachkräften oder speziell geschulten Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen durchgeführt werden. 
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C) Die Dokumentation 
 
Sie ist nicht zwingend vorgeschrieben, ergibt sich aber von selbst, da andernfalls ein Nach-
weis der durchgeführten Kontrollen gegenüber den Behörden oder Kunden/Kundinnen nicht 
möglich ist. 
 
A. Was wird durch das EIGENKONTROLLSYSTEM für Kindertageseinrichtungen 

geregelt? 
 
I. Wer ist für was verantwortlich?   
 Leiter/in, Küchenfee/Koch, Erzieher/innen, Reinigungspersonal, Lieferanten/ Lieferantin-

nen 
II. Welche Hygienechecklisten werden in unserer Einrichtung benötigt? (hängt davon ab 

welche Mahlzeiten angeboten werden und ob z. B. selbst gekocht wird)  
 Personal, Räume (Küche, Lager, Speisezimmer), Kücheneinrichtung (Schränke, Kühl- 

und Gefriertruhe, Abflüsse...), Geräte (Tücher, Geschirr, Töpfe, Besteck, Küchenmaschi-
nen ...), Warenannahme und Lebensmittel-Zubereitung 

III. Was ist zu tun, wenn ein Problem aufgetreten ist? (Havarieplan) 
 Was geschieht, wenn etwas aus dem Ruder läuft? Wer hat welche Befugnis? Wer hilft? 

Wer entscheidet verbindlich? 
 
B. Was gehört zur detaillierten Dokumentation eines EIGENKONTROLLSYSTEM-

Konzeptes für Kindertageseinrichtungen? 
 
I. Hygieneschulung der Mitarbeiter/innen:  
 kontinuierlich durch interne und externe Referenten/Referentinnen: Händewaschen, 

Schmuck, Haare, Kleidung, Schutzkleidung, Wunden, kranke Kinder, Handtücher, Ge-
schirrtücher, Wischtücher, Salmonellen-Gefahrenquellen 

 
II. Lebensmitteleinkauf/-anlieferung und Lagerung:  
 Kontrolle der Lebensmittel auf sensorische Beschaffenheit, Temperatur bei Essensan-

lieferung, Verpackung o.k., getrennte Lagerung von verpackten und nicht verpackten Le-
bensmitteln, Eiern und zum Rohessen bestimmten Lebensmitteln; Kühllagerung, Kontrol-
le Mindesthaltbarkeitsdatum aller Vorräte regelmäßig 

 
III. Zubereitung der Lebensmittel zusammenfassen, je nach dem zu welcher Gruppe sie ge-

hören: 
- Lebensmittel, die roh gegessen werden 
- Lebensmittel, die gegart gegessen werden - Garprobe, Kerntemperatur messen 
- besonders kritische Lebensmittel (Eier, Geflügel, Eis, Milchprodukte, Fleisch, Wurst,  

Fisch)  
- Kochen mit Kindern 

 
IV. Essensausgabe: 
  Frühstück, freies Frühstück, Mittagessen, Zwischenmahlzeiten 

 
V. Restevermeidung, -verwertung:  

- Tischreste verwerfen, leicht verderbliche Reste vom Buffet verwerfen - besser kleine 
Mengen auftragen und bei Bedarf nachlegen 

- was die Küche nicht verlassen hat, darf weiter verwendet werden. Korrekte Behandlung:  
kühlen, abdecken, kühl lagern, Datum draufschreiben  

- wenn Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen – Lebensmittel schnellstens verbrauchen 
oder verwerfen 

- bei Schimmelbefall oder erkennbarem Verderb - verwerfen 
- leicht verderbliche Speisen durchgaren und dann einfrieren/lagern 
- Speisen nicht warm halten, schnell abkühlen, wieder auf 70°C Kerntemperatur erwärmen 
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VI. Abfallbeseitigung:  
 Treteimer, regelmäßig Müll rausbringen, verschließbare Mülleimer 
 
VII. Reinigung:  

 es muss sicher gestellt werden, dass  
 a) Kücheneinrichtung und 

 b) alle angrenzenden Räume inkl. Sozialräume regelmäßig gereinigt (und desinfiziert) 
werden 

 
VIII. Dokumentation: 

freiwillig aber sinnvoll, hilfreich und zusätzliche Sicherheit im Schadensfall, deshalb 
Checklisten 2 Jahre aufheben + Speiseplan 1 Jahr aufheben 

 
 

C. Beschreibung möglicher Wege der Lebensmittel durch die Kindertagesein-
richtung: 

 
Das Baumdiagramm beschreibt die Wege der Lebensmittel in der Kindertageseinrichtung 
von der Anlieferung bis zum Verzehr oder der Entsorgung 

 
Quelle: DGE – Sektion Saarland 
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7.4.2.  Der Kontrollplan 
 
Der Kontrollplan erläutert, an welcher Stelle im Arbeitsalltag eine Gefährdung für die Kinder 
auftreten könnte. Er nennt die Gefahr beim Namen, gibt Aufschluss über Kriterien, die zur 
Prüfung benutzt, welche Grenzwerte eingehalten werden müssen und durch welche 
geeigneten Maßnahmen Gefahren ausgeschaltet werden können. Das gesamte Konzept, mit 
Checklisten und Dokumentation der Kontrollen, ist auf Wunsch der Lebensmittelüberwa-
chungsbehörde vorzulegen. Die Lebensmittelüberwachungsbehörden entscheiden letztend-
lich, ob die ergriffenen Maßnahmen ausreichend sind. 
 
Der umseitige Kontrollplan ist ein Muster, das jede Kindertageseinrichtung an ihre Gegeben-
heiten anpassen sollte, je nach dem ob nur Frühstück angeboten wird oder Mittagessen 
selbst gekocht wird usw.. 
Im Muster-Kontrollplan sind die Grenzwerte für Temperaturen angegeben, so wie sie vorge-
schrieben sind. Normalerweise werden die Mitarbeiter/innen selbst einkaufen gehen, so dass 
eine Wareneingangsprüfung bei der Anlieferung durch eine Firma entfällt. Trotzdem gilt auch 
für den Einkauf – die Kühlkette von empfindlichen Lebensmitteln (Fleisch, Hackfleisch, 
Wurst, Frisch-Milchprodukte und Tiefkühl-Ware) darf nicht unterbrochen werden, also immer 
eine Kühltasche und bei Tiefkühl-Ware zusätzlich Kühlakkus zum Transport verwen-
den. 
 
Bei der Lagerung ist zu beachten, dass wiederum die Temperaturen eingehalten werden, 
dazu muss im Kühlschrank und in der Tiefkühltruhe je ein Thermometer liegen, das in regel-
mäßigen Abständen kontrolliert wird (Temperatur aufschreiben). Wenn ein Kühlschrankther-
mometer 8°C im mittleren Bereich des Kühlschrankes anzeigt, ist dieser Wert o.k.. Beson-
ders empfindliche Lebensmittel, wie Hackfleisch, sollten auf der Glasplatte aufbewahrt wer-
den, denn dort ist es am kältesten.  
 
Wenn ein freies Frühstück in Form eines Buffets angeboten wird, sind folgende Grundsätze 
zu beherzigen: Alle Lebensmittel, die die Küche verlassen haben und auf dem Buffet stan-
den, dürfen nur dann ein zweites Mal angeboten werden, wenn sie vor dem Verzehr erhitzt 
wurden (Gefahren durch Unterbrechung der Kühlkette und Kontamination durch Kinder). So 
kann z. B. aus Milch, die auf dem Buffet stand, Pudding gekocht werden, übriggebliebene 
Wurst oder Käse kann in Aufläufen, Butter zum Backen oder Kochen verwendet werden, 
Brot kann getrocknet und für Hackbraten oder Klöße benutzt werden, Obst kann zu Kompott, 
Gemüse zu Suppe verarbeitet werden. Besser und weniger arbeitsintensiv ist es aber, Reste 
von vorne herein zu vermeiden, indem nur kleine Mengen auf das Buffet gestellt werden und 
erst bei Bedarf aus Küche und Kühlschrank nachgelegt wird. 
 
Tierische Lebensmittel, die gegart angeboten werden, müssen mindestens 10 Minuten auf 
70°C erhitzt werden (um sicher Salmonellen abzutöten). Warm geliefertes Mittagessen muss 
bis zur Essensverteilung bei 65°C aufbewahrt werden, darunter könnten sich Keime in ei-
weißreichen Lebensmitteln wieder vermehren. Das angelieferte Essen muss daher bei der 
Lieferung mit Hilfe eines Thermometers überprüft werden. Diese Temperatur bitte täglich 
aufschreiben. Ist die Temperatur zu niedrig und kann das Essen in der Kindertageseinrich-
tung nicht wieder erhitzt werden, so ist das Essen zurückzuweisen. Der/die Lieferant/in ist 
schadensersatzpflichtig. 
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Kontrollplan 

 
 

Prozessschritt 
 

 
Gefahr 

 

 
Prüfgröße 

 

 
Grenzwert 

Maßnahme bei 
Nichteinhaltung 

Kühlkette unterbrochen 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatur 
 
 
 
 
 
 
 
  

Temperatur: 
Fisch + 20 C,  
Innereien + 30 C  
Hackfleisch und Geflügel + 40 C 
Fleisch + 70 C,  
Milch/-produkte + 100 C,  
Tiefkühlware kurzfristig -150 C  
Warm geliefertes Essen mind. + 650 C  

 
 
 
 
 
Wareneingang 
 

Lebensmittel überaltert 
Lebensmittel kontaminiert 
Lebensmittel verdorben 

Mindesthaltbarkeits- 
datum, optische und  
sensorische Prüfung 

Mindesthaltbarkeitsdatum = Datum  
von heute 
optisch: Verpackung intakt 
sensorisch: Geruch, Geschmack 

Zurückschicken, umtauschen  
oder wegwerfen 
 

Lebensmittel verderben 
Mikroorganismen ver- 
mehren sich  
 
 

Temperatur und Mindest- 
haltbarkeitsdatum 
 
 

 
 
 
Lagerung 
 

Schädlingsbefall Verpackung 

Temperaturen s.o. außer Tiefkühlware 
muss bei - 180 C gelagert werden 
 

Verdorbene, verschimmelte, über- 
alterte oder von Schädlingen be-
fallene Lebensmittel wegwerfen. 
Bei kurzfristiger Temperaturer- 
höhung: Lebensmittel sofort ver- 
brauchen, durchgaren 

 
 
Frühstücksbuffet 
 

Lebensmittel, die auf  
dem Buffet standen,  
sind kontaminiert und  
die Kühlkette wurde  
unterbrochen 

Keine Keine Alle Lebensmittel, die die Küche  
einmal verlassen haben, müssen  
weggeworfen oder vor dem erneu-
ten Servieren durchgegart werden 

 
Essenszubereitung 
 

Speisen nicht aus- 
reichend erhitzt (Keime 
können überleben) 

Kerntemperatur und Zeit 
 
Garprobe 

10 Minuten mindestens + 700 C 
Kerntemperatur 
Fleisch anschneiden 

weiter erhitzen 

 
Hygiene 
 

 
Siehe Hygieneplan 

 
Optisch 

 
Subjektiv 

reinigen 

Quelle: DGE – Sektion Saarland
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7.4.3. Reinigungsplan = Hygieneplan 

  Zuständigkeit: wer reinigt wann, was, wo und wie? 
 
Unter dem Punkt Hygieneplan oder Reinigungsplan sind alle zu reinigenden Gegenstände 
einschließlich der Hände zusammengefasst, da verschmutzte Oberflächen, Geräte, unsere 
Hände und vor allem benutzte Tücher eine stetige Gefahrenquelle für die Kontaminierung von 
Lebensmitteln darstellen. 
 
Der umseitige Reinigungsplan ist ein Muster, das jede Kindertageseinrichtung an ihre Gege-
benheiten anpassen sollte, je nach dem welche Tätigkeiten ausgeübt werden, welche Räum-
lichkeiten vorhanden sind und welche/r Mitarbeiter/in jeweils zuständig ist. 
 
Wenn spezielle Tätigkeiten von Reinigungskräften oder angelernten Personen durchgeführt 
werden, müssen sie über den korrekten Einsatz von Putzmitteln, Spülmaschine, Tüchern usw. 
informiert werden und auf den hygienischen Umgang mit Geschirr usw. hingewiesen werden. 
Es ist selbstverständlich, dass Putztücher für den Sanitärbereich nicht anschließend in der 
Küche eingesetzt werden dürfen. Als Unterscheidung können Tücher farblich gekennzeichnet 
werden oder generell die Reihenfolge der Reinigung wie folgt eingehalten werden: zuerst die 
Küche, dann alle anderen Räume und zuletzt der Sanitärbereich. Alle verwendeten Tücher 
sollen täglich in der Waschmaschine bei mindestens 60°C gewaschen werden. Tücher, 
Schwämme usw. anschließend möglichst schnell trocknen, denn Keime lieben Feuchtigkeit. 
 
 
Unter Punkt 7.4.4. folgen nun Muster für Checklisten, die Ihnen die Dokumentation der durch-
geführten Kontrollen erleichtern sollen. Die Muster sollten wiederum an die jeweiligen Gege-
benheiten in der Kindertageseinrichtung angepasst werden.  
Die Kontrollintervalle können Sie selbst bestimmen, aber sie sollten nicht zu groß sein, denn 
die Dokumentation soll ja zeigen, dass die Kindertageseinrichtung alles Notwendige getan 
hat, um Schaden von den Essensteilnehmern/-teilnehmerinnen abzuwenden. 
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Reinigungsplan = Hygieneplan 
 
Die Kontrolle der Sauberkeit erfolgt durch unangemeldetes, stichprobenartiges in Augen-
schein-Nehmen durch den/die Leiter/in der Kindertageseinrichtung; das Ergebnis der Kontrol-
le ist zu dokumentieren. 

Bereich wer* was wann wo wie / womit 
Personal-
hygiene 

jeder Hände und Unterarme, 
keine Ringe, Uhren, 
lange Haare zusam-
menbinden, saubere 
Kleidung, darüber 
Schutzkleidung 

vor Arbeitsbeginn, bei 
Tätigkeitswechsel, 
nach Toilettenbesuch, 
Husten, Niesen,        
Naseputzen,... 

am Handwasch-
becken, 
in der Toilette 

mit Seife, eigenes 
Handtuch oder 
Papiertücher 

Küchenober-
flächen 

 Arbeitsflächen täglich  Haushaltsreiniger, 
Wischtuch 

Küchengerä-
te 

  nach Benutzung  Spülmittel, Spül-
tuch 

Essgeschirr   nach Benutzung Geschirrspülma-
schine 

Geschirrspülmittel 

Kochgeschirr   nach Benutzung Spülbecken Spülmittel, Spül-
tuch 

Wäsche  Wisch-, Spül-, Ge-
schirr- und Handtücher 

täglich Waschmaschine mit mind. 60º C 
waschen und mög-
lichst schnell  
trocknen 

allg. Flächen  Kacheln, Türen, Fens-
ter 

bei Verschmutzung, 
spätestens 1 x im 
Monat 

 Haushaltsreiniger, 
Wischtuch 

Schränke  innen bei Verschmutzung, 
mind. 4 x im Jahr 

 Haushaltsreiniger, 
Wischtuch 

Lager  Regale,... bei Verschmutzung, 
mind. 4 x im Jahr 

 Haushaltsreiniger, 
Wischtuch 

Kühlschrank  auswaschen bei Verschmutzung, 
spätestens 1 x im 
Monat 

 Essigwasser 

Gefrier-
schrank 

 abtauen, auswaschen bei Vereisung, 
mind. 4 x im Jahr 

 Essigwasser 

Waschbe-
cken 

 Spüle, Handwaschbe-
cken, Abflüsse 

täglich  Haushaltsreiniger, 
Wischtuch 

Herd, Ofen, 
Mikro 

  nach Gebrauch  Haushaltsreiniger, 
Wischtuch 

Esstische, 
Stühle 

  täglich  Haushaltsreiniger, 
Tuch 

Frühstücks-
buffet 

  täglich  Haushaltsreiniger, 
Tuch 

Entsorgung  alle Mülleimer leeren 
und reinigen 

nach dem Kochen Reinigen am 
Handwaschbe-
cken in der Toilet-
te 

auswaschen 

Böden  Böden, Ecken, Fußleis-
ten 

nach dem Kochen  Bodenreiniger 

Dunstab-
zugshaube 

 Filter ersetzen einmal im Monat  mit Fettlöser reini-
gen 

Quelle: DGE – Sektion Saarland     *leere Felder bitte ausfüllen
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7.4.4. Checklisten 
 
Kritischer Kontrollpunkt - „Geräte- und Küchenhygiene“    Jahr............ 
 
täglich, wenn benutzt:         ........Woche 
 

Bereich Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag kontrolliert von: 
Datum: 

heute be-
nutzt 

gereinigt 
von 

heute benutzt gereinigt 
von 

heute benutzt gereinigt 
von 

heute benutzt gereinigt 
von 

heute benutzt gereinigt 
von 

  

ja nein  ja nein  ja nein  ja nein  ja nein  

Herd                 

Backofen                 

Mikrowellengerät                 

Friteuse                 

Spülbecken                 

Handwaschbecken                 

Arbeitsflächen                 

Geschirr                 

Besteck                 

Töpfe, Pfannen,....                 

Küchenmaschine                 

Handrührgerät                 

Küchenboden                 
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Bereich Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag kontrolliert von: 
Datum: 

heute be-
nutzt 

gereinigt 
von 

heute benutzt gereinigt 
von 

heute benutzt gereinigt 
von 

heute be-nutzt gereinigt 
von 

heute benutzt gereinigt 
von 

  

ja nein  ja nein  ja nein  ja nein  ja nein  

Abfalleimer                 

Wischtücher                 

Handtücher                 

Geschirrtücher                 

Türgriffe                 

                 

                 

                 

Durchführung der Arbeiten siehe Reinigungsplan 

Quelle: DGE – Sektion Saarland 
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Kritischer Kontrollpunkt - "monatliche bis jährliche Reinigung"                  Jahr................   

   
Bereich Kontrolliert 

von: Datum 
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep Okt. Nov. Dez. 

Kühlschrank  Name 
Datum 

 

Schränke  
außen 

 Name 
Datum 

 

Dunstabzugs- 
haube 

 Name 
Datum 

 

Geschirrspül- 
maschine 

 Name 
Datum 

 

Türen  Name 
Datum 

 

  Name 
Datum 

 

 

Schränke 
innen 

 Name 
Datum 

 

Tiefkühltruhe 
(Abtauen) 

 Name 
Datum 

 

Kaffeemaschine 
(Entkalken) 

 Name 
Datum 

 

Trockenlager 
auf Schädlinge 
prüfen 

 Name 
Datum 

 

  Name 
Datum 

 

 
Durchführung der Arbeiten siehe Reinigungsplan  

          

Quelle: DGE – Sektion Saarland 
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Kritischer Kontrollpunkt - Wareneingangskontrolle 
Liefer- 
datum 

Lieferant/in - Name Eltern - wer? Personal der Kin- 
dertageseinrich- 
tung - wer? 

welche Lebens- 
mittelgruppe? 

Kontroll- 
methode 

Befund 
ok = + 
nicht ok = -

kontrolliert  
durch 

was geschah bei 
Beanstandung? 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Quelle: DGE-Sektion Saarland   
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Checkliste für die Kühlgeräte 
Woche Kühlschrank Gefriergerät 

 Temperatur 0C  Kontrolliert von: 
Datum: 

Temperatur 0C Kontrolliert von: 
Datum: 

1. 
 

    

2. 
 

    

3. 
 

    

4. 
 

    

5. 
 

    

6. 
 

    

7. 
 

    

8. 
 

    

9. 
 

    

10. 
 

    

11. 
 

    

12. 
 

    

13. 
 

    

14. 
 

    

15. 
 

    

16. 
 

    

17. 
 

    

18. 
 

    

19. 
 

    

20. 
 

    

21 
 

    

22. 
 

    

23. 
 

    

24. 
 

    

25. 
 

    

Quelle: DGE – Sektion Saarland 
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Checkliste für die Speisezubereitung –  
tierische Produkte (Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier) 

 
Monat..................................      Jahr...................... 

Ergebnis*  
Tag 

 
Gericht 

tieri-
sche 
Zutat 

Gar- 
prozess 

Kontroll- 
maß-
nahme 

gar roh Temp. 
0C 

Unter- 
schrift 

Mo         
Di         
Mi         
Do         
Fr         
Mo         
Di         
Mi         
Do         
Fr         
Mo         
Di         
Mi         
Do         
Fr         
Mo         
Di         
Mi         
Do         
Fr         
Mo         
Di         
Mi         
Do         
Fr         

 
* Zutreffendes ankreuzen – wenn roh oder Kerntemperatur unter 70 0 C dann weiter erhitzen!!! 

 
Quelle: DGE – Sektion Saarland 
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7.4.5. Vorbeugende Maßnahmen zur Risikoverminderung 
 
 kritischer Bereich Vorsichtsmaßnahme 
1. Lebensmittel, die roh ge-

gessen werden; besonders 
Milch/-produkte und Wurst 

unterliegen besonderer Sorgfalt / von gegarten Lebens-
mitteln getrennt (in verschlossenen Behältern) lagern / 
nicht von Kindern zubereiten lassen / kühl, fest verschlos-
sen aufbewahren / beim freien Frühstück nur soviel be-
reitstellen, wie in jedem Fall gegessen wird, bei Bedarf 
nachfüllen 

2. Lebensmittel, die Salmonel-
len enthalten können: 
Eier, Geflügel, Hackfleisch, 
Eis, Roh- oder Vorzugs-
milch 

Eier im Kühlschrank lagern, im dafür vorgesehenen, abge-
trennten Gefach; keine Speisen mit rohen Eiern zuberei-
ten, z. B. Mayonnaise, Nachtisch, Kuchen, Eis / Hack-
fleisch und Geschnetzeltes oder gesteaktes Fleisch darf in 
der Gemeinschaftsverpflegung nicht tiefgefroren werden, 
sondern muss am Kauftag gegart werden / Geflügel, be-
sonders Auftauflüssigkeit, nicht mit anderen Lebensmitteln 
in Berührung bringen, berührte Flächen und Hände gründ-
lich mit Seife möglichst heiß abwaschen, Wischtücher 
sofort in die Wäsche geben oder wegwerfen / Eis darf nur 
in Einzelverpackungen angeboten werden / Roh- oder 
Vorzugsmilch nur abgekocht verwenden 

3. Lebensmittel, die schnell 
verderblich sind: 
Milch/-produkte, Fleisch, 
Fisch, Wurst 

im Kühlschrank lagern, fest verschlossen lagern, Mindest-
haltbarkeitsdatum beachten / Fisch am Kauftag garen 

4. Eltern bringen für alle Le-
bensmittel mit: 
kritisch sind eiweißhaltige 
Lebensmittel, die roh ge-
gessen werden, z. B.: Käse, 
Wurst 

nur original verpackte Ware aus der Selbstbedienungs-
theke annehmen, da so eine Verunreinigung ausge-
schlossen werden kann und das Mindesthaltbarkeitsda-
tum Aufschluss über die Unbedenklichkeit der Lebensmit-
tel gibt 

5. das Frühstücksbuffet: 
 
 
lange Standzeit, spielende 
Kinder – Schmutz - kranke 
Kinder, z. B. Husten auf 
Lebensmittel 

nicht im gleichen Raum aufbauen, in dem Kinder herum-
tollen / verderbliche Lebensmittel, vor allem im Sommer 
öfters nachlegen, statt alles auf einmal aus dem Kühl-
schrank zu nehmen / Buffet nicht vor der Heizung (im 
Winter) aufbauen / Buffet nicht der prallen Sonne ausset-
zen (Fenster); 
statt freiem Frühstück 1-2 feste Frühstückszeiten pla-
nen, umgeht all die genannten Probleme 

6. Kinder helfen in der Küche 
mit:  
 
kranke Kinder, z. B. Husten 
auf Lebensmittel; schmutzi-
ge Finger, Speisen probie-
ren, heruntergefallene Le-
bensmittel zurücklegen 

besondere Anforderung an Aufsichtspflicht /
Kinder zum Händewaschen anleiten, besonders nach 
Toilettenbesuch / Abwenden beim Niesen, Husten, Nase-
putzen - danach Hände waschen / Schürzen tragen / lan-
ge Haare zurück binden /kranke Kinder außerhalb der 
Küche beschäftigen - z. B.: Menükarten oder Rezepte 
ausmalen lassen / Wunden wasserdicht abdecken / nicht 
mit dem Finger Speisen probieren / heruntergefallene 
Lebensmittel nicht wieder zurücklegen / Kinder keine Le-
bensmittel, die roh gegessen werden, zubereiten lassen - 
Ausnahme: die Lebensmittel werden unmittelbar danach 
restlos aufgegessen 
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 kritischer Bereich Vorsichtsmaßnahme 
7. Resteverwertung Restevermeidung ist besser als Resteverwertung / 

sparsam einkaufen / alles was die Küche verließ und übrig 
bleibt, verwerfen - Ausnahme: Lebensmittel, die anschlie-
ßend aufgekocht werden z. B.: Milch zu Pudding, Gemüse 
oder Wurst als Suppeneinlage am nächsten Tag, Fleisch 
wird nochmals 10 Minuten lang auf 70°C erhitzt, Nudelres-
te als Auflauf zubereiten.... / Reste immer fest verschlos-
sen im Kühlschrank aufheben und schnellstmöglich ver-
brauchen / warme Speisen im Wasserbad schnellstens 
abkühlen / Warmhalten von mehr als 2 Stunden vermei-
den - besser schnell abkühlen (gekühlt liefern lassen) und 
bei Bedarf auf 70° C Kerntemperatur erwärmen / beim 
Tiefkühlen unbedingt das Datum draufschreiben und bald 
verbrauchen 

8. Lagerung - Lagerkapazität am Wareneingang überprüfen, bei welchen Bedingungen 
ein Lebensmittel wie lange haltbar ist (Mindesthaltbar-
keitsdatum oder Verbrauchsdatum: „gekühlt haltbar bis“ 
oder „verbrauchen bis“) – entsprechend lagern: 
��trockene Lebensmittel verschlossen, dunkel, kühl, 

nicht zusammen mit Reinigungsmitteln lagern, Min-
desthaltbarkeitsdatum kontrollieren, auf Schädlings-
befall (Mehl, Müsli ... ) oder Schimmel (bei Nüssen... ) 
kontrollieren - bei Schädlingen können auch alle an-
deren Vorräte befallen sein - kontrollieren, notfalls al-
les wegwerfen und das gesamte Lager gründlich mit 
Essigwasser reinigen / verschüttete Lebensmittel so-
fort entfernen, sie ziehen Ungeziefer an 

��Tiefkühlwaren in Kühltasche transportieren, direkt in 
Tiefkühltruhe räumen, Kühltruhe nicht überfüllen, Le-
bensmittel mit Datum beschriften, regelmäßig 
verbrauchen - auch gekühlte oder eingefrorene Le-
bensmittel altern (Vitamin- und Geschmacksverluste) 
und können verderben (z.  B.: ranzig werden) 

��frisches Obst und Gemüse im Gemüsefach lagern, 
getrennt von Lebensmitteln, die roh gegessen wer-
den und von bereits gegarten Lebensmitteln, um eine 
Übertragung von z. B. Spritzmitteln, Erde zu vermei-
den 

��eiweißhaltige Lebensmittel immer verpackt im Kühl-
schrank an der kältesten Stelle (direkt über Gemüse-
fach, auf der Glasplatte) aufbewahren und spätestens 
nach 2 Tagen verbrauchen / Hackfleisch und Fisch 
noch am Kauftag garen oder einfrieren 

��zubereitete warme Speisen schnell abkühlen, abde-
cken und im Kühlschrank aufheben, alsbald verbrau-
chen oder sofort einfrieren 
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 kritischer Bereich Vorsichtsmaßnahme 
9. Abfallentsorgung Abfall trennen nach: Wertstoffen, Papier, Kompost, Rest-

müll / Abfalleimer in der Küche sollen geschlossen sein 
und mit einem Fußhebel zu öffnen sein / tägliche Leerung 
und Reinigung sind selbstverständlich / original verpackte, 
ungeöffnete Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsda-
tum weit überschritten ist, verwerfen / Lebensmittel, die 
sensorisch (Geruch, Optik, Geschmack) verdorben sind, 
verwerfen / Lebensmittel mit Schimmel oder Schädlings-
befall wegwerfen 

10. 
11. 

Personalhygiene + 
Hygiene der Kinder: 

Regelmäßige Schulung ist laut LMHV Pflicht / Kontrolle 
durch KollegInnen oder Vorgesetzte/n sind notwendig, 
damit sich keine schlechten Gewohnheiten einschleichen / 
gründliches Händewaschen mit Seife und Papiertüchern 
in der Toilette sind selbstverständlich / werden statt Pa-
piertüchern von jedem/jeder Mitarbeiter/in und jedem Kind 
eigene Handtücher benutzt, müssen sie täglich ausge-
kocht werden / Kinder müssen zur Hygiene angeleitet und 
kontrolliert werden (Salmonellen, EHEC können von 
Mensch zu Mensch durch Schmierinfektion übertragen 
werden und tödlich enden) 

12. Motivation des Teams Durch Vermittlung der Zusammenhänge kann die Mitar-
beit des Teams erreicht werden. Die Mehrarbeit fällt nach 
der Eingewöhnungsphase weg, denn es fallen keine Ar-
beiten an, die bisher nicht schon gemacht wurden; sie 
werden nun lediglich durch Ankreuzen oder eine Unter-
schrift dokumentiert. Da jede Einrichtung die Reinigungs-
intervalle selbst festlegen kann, fällt auch hier keine 
Mehrarbeit an. Dafür weiß aber nun jede/r Mitarbeiter/in 
genau, für welche Arbeiten er verantwortlich ist, so dass 
es weniger Streit, Kompetenzprobleme oder Doppelarbeit 
gibt. Da für den Fall, dass etwas schief geht, ein/e Ver-
antwortliche/r und ein/e Vertreter/in benannt werden 
muss, ist auch im Urlaubs- oder Krankheitsfall die Aufga-
benverteilung klar. Durch regelmäßige Schulungen wer-
den die Mitarbeiter/innen auf dem Laufenden gehalten 
und neue Mitarbeiter/innen schnell informiert 

13. Dokumentation Heben Sie Speisepläne von Lieferanten/Lieferantinnen 
oder Ihre eigenen, wenn Sie selbst kochen, ein Jahr lang 
auf. Die ausgefüllten Checklisten Ihres Eigenkontrollsys-
tems sollten Sie 2 Jahre aufheben, ebenso die Daten von 
Mitarbeiter/innenschulungen und die Teilneh-
mer/innenlisten. Das komplette Konzept mit Plänen, 
Checklisten und vorbeugenden Maßnahmen muss auf 
Wunsch der Lebensmittelüberwachungsbehörde vorgelegt 
werden. Ferner muss das Konzept bei Änderungen im 
Routinebetrieb immer wieder neu angepasst werden. 
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7.4.6.  Erläuterungen zu den Checklisten 
 
Wareneingangskontrolle: 
 
Auszufüllen sind: 
• Datum, wann ein beliebiges Lebensmittel in die Kindertageseinrichtung gebracht wurde. 
• Wer hat es gebracht? Name des/der Lieferanten/Lieferantin oder Name der Eltern oder 
 des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin der Kindertageseinrichtung, der eingekauft hat. 
• Art der Lebensmittel (Oberbegriffe): z. B.: Gemüse, Milchprodukt, Tiefkühl-Ware, warm
 geliefertes Mittagessen, Nährmittel (darunter zählen: Mehl, Reis, Nudeln, Müsli, alles was 
 trocken gelagert wird und nicht in den Kühlschrank muss) 
• Kontrollmethoden: 

1. optisch, z. B.: Verpackung intakt, Mindesthaltbarkeitsdatum/Verbrauchsdatum nicht 
abgelaufen, kein Schimmel (bei Nüssen ... ) oder Ungeziefer (Mehl ... ) usw., 

2. sensorisch, z. B.: riecht und/oder schmeckt normal, 
3. Temperatur, z. B.: Tiefkühl-Ware - Transport nur in Kühltasche mit Kühlakku etc. bei 

max. – 15 °C.; im Sommer: Milch, Hackfleisch, Fisch und Geflügel ebenfalls in Kühl-
tasche bei max. + 4 °C und nur kurzfristig transportieren; bei Lieferung von war-
mem Mittagessen muss Temperatur bei jeder Warenannahme gemessen und 
dokumentiert werden - sie darf nicht unter 65 °C liegen (im Beisein des Fahrers 
messen und von ihm gegenzeichnen lassen). 

• Unterschrift des/derjenigen, der/die die Kontrolle durchgeführt hat. 
• bei Beanstandung: Annahme verweigern - gilt besonders für Lieferan-

ten/Lieferantinnen (z. B.: Essenstemperatur unter 65 °C) und bei nicht original ver-
packten, eiweißhaltigen Lebensmitteln, die von Eltern mitgebracht werden. 

 
 
An zwei Beispiele wird dargestellt, wie die Checklisten auszufüllen sind: 
 
 

1. So könnte Ihr Kontrollplan für die Kühllagerung aussehen. Die Kontrollhäufig-
keit legen Sie je nach Bedarf selbst fest. 

 
Gerät Gefahr krit. 

Grenz
wert 

Kontroll-
methode 

Kontroll-
häufig-
keit 

was geschieht, wenn 
die Gefahr eintritt? X 

Kühlgerät Verderb der 
Lebensmittel 

+ 8ºC Thermome-
ter im Gerät 

wöchent-
lich 

Lebensmittel schnellstens 
verbrauchen, durchgaren 
oder verwerfen 

Gefriergerät Auftauen und 
Verderb der 
Lebensmittel 

-18ºC Thermome-
ter im Gerät 

wöchent-
lich 

sofortige Reparatur 
aufgetaut max. 1 Tag 
aufheben, dann verbrau-
chen 

 
X-Anmerkung: zu Checkliste Kühllagerung 
Mit dem Satz „was geschieht, wenn die Gefahr eintritt“ ist gemeint, welche Verarbei-
tungsmöglichkeiten sind noch erlaubt, falls Lebensmittel kurzfristig einer Temperatur ausge-
setzt waren, die über dem kritischen Grenzwert lag bzw. wenn Tiefkühl-Ware angetaut ist. 
Wenn Sie sich unsicher sind, ob die Ware noch in Ordnung ist, werfen Sie sie lieber weg und 
vermerken Sie das auf der Checkliste unter „was geschieht, wenn,...“ 
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2.  So könnte Ihre Checkliste für die Speisenzubereitung (wenn Sie selbst kochen o-

der Tiefkühl-Menues regenerieren) für tierische Produkte (Fleisch, Geflügel, Fisch, 
Eier) ausgefüllt aussehen. 

 
Monat: ........................... 
Jahr   :............................ 
 

Ergebnis (ankreu- 
zen oder eintragen 

Tag Gericht tierische  
Zutat 

Gar-
prozess 

Kontrolle-
Massnah-
men  

gar 
 
roh 

Temp. 
ºC 

Maß- 
nah-
me 

Unter-
schrift

Mo Wiener 
Schnitzel 

Schweine- 
schnitzel 

Braten, 
Fritieren 

anschneiden X     

Di Brathuhn ganzes  
Huhn 

Grillen am Schenkel 
anstechen 

 X    

Mi Burgun-
derbraten 

Rinderhüf-
te 

Schmo-
ren 

Kerntempera-
tur 

  73º   

Do Rührei 
 

Ei Backen optisch X     

Fr Fischtopf 
 

Fischfilet Dünsten anschneiden X     
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7.5. Gesundheitliche Anforderungen an das Personal beim  
 Umgang mit Lebensmitteln 

 
7.5.1. Die Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes 
 
Über Lebensmittel können verschiedene Krankheitserreger von infizierten oder kranken 
Menschen auf andere Menschen übertragen werden. Solche Krankheitserreger können sich 
in bestimmten, leicht verderblichen Lebensmitteln besonders gut vermehren und der Verzehr 
der kontaminierten Nahrungsmittel dann zu Lebensmittelinfektionen oder -vergiftungen füh-
ren. In Gemeinschaftseinrichtungen oder Gaststätten können besonders viele Personen be-
troffen sein. 
 
Um zu verhindern, dass kranke oder infizierte Personen über Lebensmittel andere Personen 
anstecken, definiert das Infektionsschutzgesetz in § 42 gesundheitliche Anforderungen an 
das Personal beim Umgang mit Lebensmitteln. 
Dabei bedeutet "Umgang mit Lebensmitteln" nicht nur das direkte Hantieren mit diesen Le-
bensmitteln, sondern auch den indirekten Kontakt über Bedarfsgegenstände, wie Geschirr, 
Besteck oder andere Arbeitsmaterialien.  
Diejenigen Lebensmittel, in denen sich bestimmte Krankheitserreger besonders leicht ver-
mehren können, sind in einer Liste aufgeführt.  
 
Das Gesetz sieht vor, dass überall dort, wo über den privaten Bereich hinaus Personen Um-
gang mit diesen Lebensmitteln haben, bestimmte gesundheitliche Anforderungen erfüllt sein 
müssen. In einer Liste werden Krankheiten, Krankheitsverdacht und Infektionen definiert, bei 
denen das Lebensmittel als Krankheitsüberträger fungiert. Nicht berücksichtigt sind daher die 
Krankheiten, bei denen zwar eine Ansteckungsgefahr von Mensch zu Mensch besteht, über 
das Medium Lebensmittel aber diese Ansteckungsgefahr nicht gegeben ist. 
Beim Vorliegen der aufgelisteten Krankheiten treten die gesetzlichen Tätigkeits- und Be-
schäftigungsverbote automatisch ein. 
 
 
Welche konkreten Regelungen sieht das Infektionsschutzgesetz vor? 
 
Das Infektionsschutzgesetz sieht in § 43 vor, dass Personen, die Umgang mit Lebensmitteln 
haben, über die gesundheitlichen Anforderungen informiert sein müssen. Sie haben auch zu 
wissen, dass sie bei Vorliegen bestimmter Erkrankungen eigenverantwortlich ihre Tätigkeit 
bis zur Ausheilung unterbrechen und den/die Arbeitgeber/in umgehend über das Vorliegen 
der Erkrankung informieren. Das heißt, durch mehr Wissen um die Übertragungswege bei 
jedem Einzelnen und mehr Eigenverantwortung sollen durch Lebensmittel übertragene 
Infektionen besser als bisher verhindert werden.  
 
Vor erstmaliger Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit hat eine umfassende Belehrung über 
die Regelungen der §§ 42 und 43  Infektionsschutzgesetz durch das Gesundheitsamt oder 
eine/n von ihm beauftragte/n Ärztin/Arzt zu erfolgen.  
Damit das Wissen um die gesundheitlichen Anforderungen, über Anzeigepflichten und Tätig-
keitsverbote ständig präsent ist, wird der/die Arbeitgeber/in verpflichtet, nach der Aufnahme 
der Tätigkeit und danach jährlich eine Belehrung durchzuführen und dies zu dokumentieren.  
Der/die Arbeitgeber/in hat die letzte Dokumentation über die von ihm durchgeführte Beleh-
rung und die Bescheinigung der durch das Gesundheitsamt erfolgten erstmaligen Belehrung 
aufzubewahren. Der Ortspolizeibehörde bzw. den Lebensmittelüberwachungs- und Veteri-
närbehörden ist diese Bescheinigung auf Verlangen vorzulegen. 
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Wichtig für Kindertageseinrichtungen 
 
Grundsätzlich gilt, dass alle Personen, die regelmäßig mit Lebensmitteln im Sinne des 
§ 42 IfSG in Berührung kommen, eine solche erstmalige Belehrung durch das Ge-
sundheitsamt benötigen.  
 
Dies trifft uneingeschränkt für die Gemeinschaftseinrichtungen zu, die Verpflegung anbieten 
und gilt sowohl für Frühstücksangebote als auch für Mittagsmahlzeiten. In diesen Fällen soll-
te das gesamte damit betraute Personal die Belehrung erhalten. Darüber hinaus sind zumin-
dest alle Personen, die in Einrichtungen hauswirtschaftlich tätig sind, durch das Gesund-
heitsamt zu belehren. Diese Belehrung ist durch den/die Dienstherrn/-herrin, bzw. Arbeitge-
ber/in jährlich zu wiederholen und zu dokumentieren. 
 
Grundsätzlich sollten alle Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen über die ge-
sundheitlichen Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln informiert sein. Dazu 
bietet sich z. B. eine einrichtungsinterne Fortbildung an, für die auch die Unterstüt-
zung des Gesundheitsamtes  angefragt werden kann. Regelmäßige Wiederholungen 
sind anzuraten. 
 
Helfen Eltern oder sonstige Personen im Rahmen von Kindergartenfesten bei der Zuberei-
tung und/oder bei der Ausgabe von Nahrungsmitteln mit, sind auch diese auf die Vorgaben 
des Infektionsschutzgesetzes mit einem Merkblatt (s. S. 52, Anlage 6) hinzuweisen. 
 
Helfen Eltern regelmäßig in der Kindertageseinrichtung bei der Zubereitung und/oder bei der 
Ausgabe von Nahrungsmitteln mit, ist eine erstmalige Belehrung beim Gesundheitsamt er-
forderlich sowie Wiederholungsbelehrungen, die im Rahmen der regelmäßigen Belehrungen 
des Personals stattfinden können. 
 
 
Anlagen 
 
Im Folgenden ist der Gesetzestext der §§ 42 und 43 IFSG aufgeführt, in denen Regelungen 
zu den gesundheitlichen Anforderungen von Personen im Umgang mit Lebensmitteln be-
schrieben sind (Nr. 7.5.2 als Anlage 1, S. 46). 
 
Weiterhin aufgenommen sind in verständlicher Form die Inhalte der Belehrung, die der Ar-
beitgeber nach  Aufnahme der Tätigkeit sowie danach jährlich verpflichtend den Personen, 
die Umgang mit Lebensmitteln haben, zu übermitteln hat. Das vorliegende Papier ist als sehr 
ausführlicher Belehrungsvorschlag zu verstehen (Nr. 7.5.3 Anlage 2, S. 48).  
 
In Anlage 3, Nr. 7.5.4, S. 50, werden konkrete Hinweise gegeben zur Vermeidung von Infek-
tionen, die über Lebensmittel übertragen werden.  
 
Hinzugefügt ist auch eine ausführliche Beschreibung der Erkrankungen, die ein Tätigkeits-
verbot auslösen (Nr. 7.5.5 als Anlage 4, S. 51). 
 
Die Anlagen 1 - 4 können auch für die einrichtungsinterne Fortbildung verwendet werden. 
 
Über die Belehrung ist eine Bescheinigung auszustellen, die beim/bei der Arbeitgeber/in ver-
bleibt. Auch hierzu ist ein Vordruck beigefügt  (Nr. 7.5.6 Anlage 5, S. 53).  
 
Ein Merkblatt zur Ausgabe an Personen, der z. B. im Rahmen von Kindergartenfesten mit 
helfen, ist als Nr. 7.5.7 Anlage 6, S. 54, beigefügt. 
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Anlage 1 

 
7.5.2.  §§ 42 und 43 des Infektionsschutzgesetzes  
 

§ 42 
Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote 

(1) Personen, die 
1. an Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, einer anderen 
infektiösen Gastroenteritis oder Virushepatitis A oder E erkrankt oder dessen verdächtig 
sind, 
2. an infizierten Wunden oder an Hautkrankheiten erkrankt sind, bei denen die Möglichkeit 
besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel übertragen werden können, 
3. die Krankheitserreger Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli oder 
Choleravibrionen ausscheiden, 
dürfen nicht tätig sein oder beschäftigt werden 
a) beim Herstellen, Behandeln oder Inverkehrbringen der in Absatz 2 genannten Lebensmit-
tel, wenn sie dabei mit diesen in Berührung kommen, oder 
b) in Küchen von Gaststätten und sonstigen Einrichtungen mit oder zur Gemeinschaftsver-
pflegung. 
Satz 1 gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die dort genann-
ten Tätigkeiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertragung von 
Krankheitserregern auf die Lebensmittel im Sinne des Absatzes 2 zu befürchten ist. Die Sät-
ze 1 und 2 gelten nicht für den privaten hauswirtschaftlichen Bereich. 
 
(2) Lebensmittel im Sinne des Absatzes 1 sind 
1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus 
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
4. Eiprodukte 
5. Säuglings- und Kleinkindernahrung 
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage 
8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte So- 
    ßen, Nahrungshefen. 
 
(3) Personen, die in amtlicher Eigenschaft, auch im Rahmen ihrer Ausbildung, mit den in 
Absatz 2 bezeichneten Lebensmitteln oder mit Bedarfsgegenständen im Sinne des Absatzes 
1 Satz 2 in Berührung kommen, dürfen ihre Tätigkeit nicht ausüben, wenn sie an einer der in 
Absatz 1 Nr. 1 genannten Krankheiten erkrankt oder dessen verdächtig sind, an einer der in 
Absatz 1 Nr. 2 genannten Krankheiten erkrankt sind oder die in Absatz 1 Nr. 3 genannten 
Krankheitserreger ausscheiden. 
(4) Das Gesundheitsamt kann Ausnahmen von den Verboten nach dieser Vorschrift zulas-
sen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden, mit denen eine Übertragung der aufgeführten 
Erkrankungen und Krankheitserreger verhütet werden kann. 
(5) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates den Kreis der in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannten Krankheiten, 
der in Absatz 1 Nr. 3 genannten Krankheitserreger und der in Absatz 2 genannten Lebens-
mittel einzuschränken, wenn epidemiologische Erkenntnisse dies zulassen, oder zu erwei-
tern, wenn dies zum Schutz der menschlichen Gesundheit vor einer Gefährdung durch 
Krankheitserreger erforderlich ist. In dringenden Fällen kann zum Schutz der Bevölkerung 
die Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen werden. Eine auf der 



Gesundheitliche Anforderungen an das Personal 

Stand 04.02 47

Grundlage des Satzes 2 erlassene Verordnung tritt ein Jahr nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft; ihre Geltungsdauer kann mit Zustimmung des Bundesrates verlängert werden. 
 
 

§ 43 
Belehrung, Bescheinigung des Gesundheitsamtes 

(1) Personen dürfen gewerbsmäßig die in § 42 Abs. 1 bezeichneten Tätigkeiten erstmalig nur 
dann ausüben und mit diesen Tätigkeiten erstmalig nur dann beschäftigt werden, wenn 
durch eine nicht mehr als drei Monate alte Bescheinigung des Gesundheitsamtes oder eines 
vom Gesundheitsamt beauftragten Arztes nachgewiesen ist, dass sie 
1. über die in § 42 Abs. 1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtungen nach 
den Absätzen 2, 4 und 5 in mündlicher und schriftlicher Form vom Gesundheitsamt oder von 
einem durch das Gesundheitsamt beauftragten Arzt belehrt wurden und 
2. nach der Belehrung im Sinne der Nummer 1 schriftlich erklärt haben, dass ihnen keine 
Tatsachen für ein Tätigkeitsverbot bei ihnen bekannt sind. 
Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 beste-
hen, so darf die Bescheinigung erst ausgestellt werden, wenn durch ein ärztliches Zeugnis 
nachgewiesen ist, dass Hinderungsgründe nicht oder nicht mehr bestehen. 
 
(2) Treten bei Personen nach Aufnahme ihrer Tätigkeit Hinderungsgründe nach § 42 Abs. 1 
auf, sind sie verpflichtet, dies ihrem Arbeitgeber oder Dienstherren unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Werden dem Arbeitgeber oder Dienstherrn Anhaltspunkte oder Tatsachen bekannt, die 
ein Tätigkeitsverbot nach § 42 Abs. 1 begründen, so hat dieser unverzüglich die zur Verhin-
derung der Weiterverbreitung der Krankheitserreger erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. 
 
(4) Der Arbeitgeber hat Personen, die eine der in § 42 Abs. 1 Satz 1 oder 2 genannten Tätig-
keiten ausüben, nach Aufnahme ihrer Tätigkeit und im Weiteren jährlich über die in § 42 Abs. 
1 genannten Tätigkeitsverbote und über die Verpflichtung nach Absatz 2 zu belehren. Die 
Teilnahme an der Belehrung ist zu dokumentieren. Die Sätze 1 und 2 finden für Dienstherren 
entsprechende Anwendung. 
 
(5) Die Bescheinigung nach Absatz 1 und die letzte Dokumentation der Belehrung nach Ab-
satz 4 sind beim Arbeitgeber aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat die Nachweise nach Satz 
1 und, sofern er eine in § 42 Abs. 1 bezeichnete Tätigkeit selbst ausübt, die ihn betreffende 
Bescheinigung nach Absatz 1 Satz 1 an der Betriebsstätte verfügbar zu halten und der zu-
ständigen Behörde und ihren Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Bei Tätigkeiten an 
wechselnden Standorten genügt die Vorlage einer beglaubigten Abschrift oder einer beglau-
bigten Kopie. 
 
(6) Im Falle der Geschäftsunfähigkeit oder der beschränkten Geschäftsfähigkeit treffen die 
Verpflichtungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und Absatz 2 denjenigen, dem die Sorge für die 
Person zusteht. Die gleiche Verpflichtung trifft auch den Betreuer, soweit die Sorge für die 
Person zu seinem Aufgabenkreis gehört. Die den Arbeitgeber oder Dienstherren betreffen-
den Verpflichtungen nach dieser Vorschrift gelten entsprechend für Personen, die die in § 42 
Abs. 1 genannten Tätigkeiten selbstständig ausüben. 
 
(7) Das Bundesministerium für Gesundheit wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Untersuchungen und weitergehende Anforderungen vorzu-
schreiben oder Anforderungen einzuschränken, wenn Rechtsakte der Europäischen Ge-
meinschaft dies erfordern. 
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Anlage 2 
 

7.5.3.  Belehrung durch den/die Arbeitgeber/in nach § 43 Abs. 4 über 
 die §§ 42 Abs. 1 Nr. 1 und 43 Abs. 2 

 
 
Wenn Sie Umgang mit Lebensmitteln haben, werden gesundheitliche Anforderungen an Sie 
gestellt, um zu verhindern, dass durch Sie über bestimmte Lebensmittel Krankheiten auf 
andere Personen übertragen werden: 
 
 
Im Einzelnen sollten Sie wissen: 
 
Wenn Sie folgende Lebensmittel herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen: 

1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus, 

2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis, 

3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus, 

4. Eiprodukte, 

5. Säuglings- oder Kleinkindernahrung, 

6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse, 

7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage, 

8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emulgierte 

Soßen, Nahrungshefen 

 
und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt über Bedarfsgegenstände (z. B. 
Geschirr, Besteck und andere Arbeitsmaterialien) in Berührung kommen oder  
 
in Küchen von Gaststätten, Restaurants, Kantinen, Cafés oder sonstigen Einrichtungen mit 
und zur Gemeinschaftsverpflegung tätig sind, 
 
dürfen Sie im Einzelnen nicht tätig sein oder beschäftigt werden, wenn bestimmte gesund-
heitliche Beeinträchtigungen vorliegen.  
 
Diese Regelung gilt entsprechend für Personen, die mit Bedarfsgegenständen, die für die 
dort genannten Tätigkeiten verwendet werden, so in Berührung kommen, dass eine Übertra-
gung von Krankheitserregern auf die Lebensmittel zu befürchten ist.  
 
Diese Regelungen gelten nicht für den privaten hauswirtschaftlichen Bereich. 
 
 
Warum müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden? 
 
In den oben genannten Lebensmitteln können sich bestimmte Krankheitserreger besonders 
leicht vermehren. Durch den Verzehr von derartig mit Mikroorganismen verunreinigten Le-
bensmitteln können Menschen an Lebensmittelinfektionen oder -vergiftungen schwer erkran-
ken. In Gaststätten oder Gemeinschaftseinrichtungen kann davon eine große Anzahl von 
Menschen betroffen sein. 
Aus diesem Grunde muss von jedem/jeder Beschäftigten zum Schutz des/der Verbrau-
chers/Verbraucherin und zum eigenen Schutz ein hohes Maß an Eigenverantwortung und 
Beachtung von Hygieneregeln verlangt werden. 
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Welche gesundheitlichen Anforderungen müssen Sie beachten? 
 
Das Infektionsschutzgesetz bestimmt, dass Sie die oben genannten Tätigkeiten nicht aus-
üben dürfen,  
 
1. wenn bei Ihnen Krankheitserscheinungen (Symptome) auftreten, die auf eine der fol-

genden Erkrankungen hinweisen oder die ein/e Arzt/Ärztin bei Ihnen festgestellt hat: 
• Akute infektiöse Gastroenteritis (plötzlich auftretender, ansteckender Durchfall) aus-

gelöst durch Salmonellen, Shigellen, Cholerabakterien, Staphylokokken, Campylo-
bacter, Rotaviren oder andere Durchfallerreger, 

• Typhus oder Paratyphus, 
• Virushepatitis A oder E (Leberentzündung), 
• wenn infizierte Wunden oder eine Hautkrankheit vorliegen, bei denen die Möglichkeit 

besteht, dass deren Krankheitserreger über Lebensmittel auf andere Menschen über-
tragen werden können. 

 
2. wenn die  Untersuchung einer Stuhlprobe von Ihnen den Nachweis eines der folgenden 

Krankheitserreger ergeben hat, Sie diese Bakterien ausscheiden auch ohne dass Sie 
sich krank fühlen müssen: 

• Salmonellen, 
• Shigellen, 
• enterohämorrhagische Escherichia coli-Bakterien 
• Choleravibrionen. 

 
 
Folgende Symptome weisen auf die genannten Erkrankungen hin: 
 
Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls mit Übelkeit, 
Erbrechen und Fieber. 
 
Hohes Fieber mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung (erst 
nach Tagen folgt schwerer Durchfall) sind Zeichen für Typhus und Paratyphus. 
 
Typisch für Cholera sind milchigweiße Durchfälle mit hohem Flüssigkeitsverlust. 
 
Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit Schwäche und Appetitlosigkeit weisen auf 
eine Hepatitis A oder E hin. 
 
Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen können infiziert sein, wenn sie gerö-
tet, schmierig belegt, nässend oder geschwollen sind. 
 
Treten bei Ihnen die genannten Krankheitszeichen auf, nehmen Sie unbedingt den Rat Ih-
res/Ihrer Haus- oder Betriebsarztes/-ärztin in Anspruch! Sagen Sie ihm/ihr auch, dass Sie in 
einem Lebensmittelbetrieb arbeiten. Außerdem sind Sie verpflichtet, unverzüglich Ihre/n Vor-
gesetzte/n über die Erkrankung zu informieren. 
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Anlage 3 

 
7.5.4.  Wie können Sie zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektio- 

 nen beitragen ? 
 

 
- Waschen Sie sich vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und 

selbstverständlich nach jedem Toilettenbesuch gründlich die Hände mit 
Seife unter fließendem Wasser. Verwenden Sie zum Händetrocknen Ein-
wegtücher. 

 
 
- Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerringe und Armbanduhr ab. 

 
 

- Tragen Sie saubere Schutzkleidung. 
 
 

- Husten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel. 
 
 

- Decken Sie kleine, saubere Wunden an Händen und Armen mit was-
serundurchlässigem Pflaster ab. 

 
 
- Wenn Kinder sich an der Zubereitung des Essens beteiligen, achten Sie 

bitte auch darauf, dass bei ihnen die entsprechenden o. g. Regeln ebenfalls 
beachtet werden. 
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Anlage  4 
 

7.5.5.  Information zu Erkrankungen, bei denen ein gesetzliches 
 Tätigkeitsverbot besteht 

 
 
Typhus abdominalis, Paratyphus 
 
Die Erreger sind Salmonella typhi und paratyphi. Ihre Aufnahme erfolgt vorwiegend durch 
Wasser und Lebensmittel, die damit verunreinigt sind. Die Erkrankung beginnt mit hohem 
Fieber, das über mehrere Tage ansteigt und unbehandelt wochenlang anhalten kann. Weite-
re Symptome sind Kopf-, Bauch- und Gliederschmerzen. Es kann zusätzlich Verstopfung 
auftreten, später bestehen häufig „erbsbreiartige“ Durchfälle. Aufgrund der guten Wasser- 
und Lebensmittelhygiene sind die beiden genannten Erreger bei uns nicht verbreitet. 
Typhus und Paratyphus verlaufen ähnlich; allerdings sind die Symptome bei Paratyphus we-
niger schwer. 
Beide Erkrankungen werden in der Regel aus endemischen Gebieten (Afrika, Südamerika, 
Südostasien) oder aus Gebieten importiert (Reiseerkrankung), in denen sich die hygieni-
schen Verhältnisse aufgrund von Katastrophen oder Kriegseinwirkungen dramatisch ver-
schlechtert haben. Gegen Typhus stehen mehrere Schutzimpfungen zur Verfügung. Wenn 
Sie beruflich oder privat in die betroffenen Länder verreisen wollen, sprechen Sie Ihre/n 
Hausarzt/Hausärztin, Ihre/n Betriebsarzt/Betriebsärztin oder Ihr Gesundheitsamt an; dort 
werden Sie zur Notwendigkeit einer Impfung beraten. 
 
 
Cholera 
 
Die Erreger sind Cholerabakterien. Ihre Aufnahme erfolgt durch verunreinigtes Wasser oder 
Lebensmittel; auch direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich. Die Infektion 
verläuft in der Regel als Durchfallerkrankung mit Erbrechen und Bauchschmerzen. Der Stuhl 
ist milchig weiß ohne Blutbeimengungen. Fieber ist nicht typisch. Bei schwerem Verlauf ist 
der Flüssigkeitsverlust hoch und der Körper trocknet aus (tiefliegende Augen, stehende 
Hautfalten). Auch dieser Erreger kommt nur in Gegenden mit schlechten hygienischen Vor-
aussetzungen und mangelhafter Trinkwasserversorgung vor (Ostasien, Südamerika, Afrika). 
Eine Schutzimpfung mit dem in Deutschland im Moment zugelassenen Impfstoff wird nicht 
empfohlen. Allerdings sind im Ausland besser verträgliche und wirksamere Impfstoffe ver-
fügbar. Eine Bestellung über eine internationale Apotheke ist möglich. Deshalb sollten Sie 
bei Reisen in ein Risikogebiet auch dazu Ihre/n Hausarzt/Hausärztin, Ihre/n Betriebs-
arzt/Betriebsärztin oder Ihr Gesundheitsamt ansprechen. 
 
 
Shigellose (Bakterielle Ruhr) 
 
Die Erreger sind Shigellabakterien. Ihre Aufnahme erfolgt meist von Mensch zu Mensch (bei 
mangelhafter Händehygiene), aber auch durch verunreinigte Lebensmittel und Trinkwasser. 
Shigellen sind hochinfektiös, d. h. um krank zu werden, genügt die Aufnahme von nur weni-
gen Bakterien! In Kindereinrichtungen sind auch bei uns immer wieder Epidemien beschrie-
ben worden. Die Erkrankung beginnt plötzlich mit hohem Fieber, Kopf- und krampfartigen 
Bauchschmerzen. Die anfänglich wässrigen Durchfälle sind bald blutig. Der Erreger ist auch 
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in Deutschland heimisch. Die Shigellose ist also keine typische Reisekrankheit; mit ihrem 
Auftreten muss jederzeit gerechnet werden. 
 
 
Salmonellen-Infektionen 
 
Erreger sind zahlreiche Salmonellenarten, die durch Nahrungsmittel aus infizierten Tieren 
(z. B. Fleisch, Milch, Eier) aufgenommen werden. Die häufigste Erkrankung durch Salmonel-
len ist der akute Brech-Durchfall mit Bauchschmerzen und mäßigem Fieber. Allerdings kön-
nen die Symptome erheblich schwanken. Die Krankheitserreger sind weltweit verbreitet, mit 
einer Infektion ist jederzeit zu rechnen; häufig sind Erkrankungen in den Sommermonaten. 
 
 
Gastroenteritis durch andere Erreger 
 
Auch andere Bakterienarten (z. B. Staphylokokken, bestimmte Colibakterien, Campylobac-
ter, Yersinien) oder Viren (z. B. Rota-, Adeno-, Norwalkviren) können Durchfall, Erbrechen 
oder Bauchschmerzen verursachen. 
 
 
Hepatitis A oder E 
 
Die Erreger sind Viren. Ihre Aufnahme erfolgt durch Nahrungsmittel, die mit Hepatitis-A- oder 
-E-Viren behaftet sind. Auch Übertragungen von Mensch zu Mensch sind möglich, da das 
Virus 1 – 2 Wochen nach Infektion mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Hauptsächlich Er-
wachsene erkranken an einer Gelbsucht mit Leberschwellung, Appetitlosigkeit und Abge-
schlagenheit. Während das Hepatitis-A-Virus auch bei uns zirkuliert, kommt das Hepatitis-E-
Virus hauptsächlich in Asien, Afrika und Zentralamerika vor (importierte Infektion nach Fern-
reisen!). Beide Erkrankungen verlaufen ganz ähnlich; die Übertragungswege sind gleich. 
 
Gegen Hepatitis A kann man sich durch Impfungen schützen. Vor Reisen in südliche Länder 
sollten Sie unbedingt an eine Schutzimpfung denken und Ihre/n Hausarzt/Hausärztin, Ihre/n 
Betriebsarzt/Betriebsärztin oder Ihr Gesundheitsamt darauf ansprechen. 
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Anlage 5 
 

7.5.6. Erklärung nach § 43 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz 
 
 
 

Frau/Herr 

 

geb. am 

 

Straße /Hausnummer 

 

Postleitzahl/Ort 

 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich gemäß § 43 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz über die in § 

42 Abs. 1 genannten Tätigkeits- und Beschäftigungsverbote und über die Verpflich-

tung nach § 43 Absatz 2 durch meine/n Arbeitgeber/in belehrt wurde. 

 
 
 

Ort/Datum   

 

 

Unterschrift   
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Anlage 6 
 
7.5.7.  Information über die Einhaltung der Hygiene nach dem 
  Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
 
 

Gesundheitliche Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln  
auf Festen und ähnlichen Veranstaltungen 

 
Personen, die folgende Lebensmittel herstellen, behandeln oder in Verkehr bringen: 
 

1. Fleisch, Geflügelfleisch und Erzeugnisse daraus, 
2. Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis, 
3. Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus, 
4. Eiprodukte, 
5. Säuglings- oder Kleinkindernahrung, 
6. Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse, 
7. Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder Auflage, 
8. Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, andere emul-

gierte Soßen, Nahrungshefen 
 

und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt über Bedarfsgegenstände (z. B. 
Geschirr, Besteck und andere Arbeitsmaterialien) in Berührung kommen, haben die 
nachfolgenden Schutzmaßnahmen zu beachten und einzuhalten.  
 
 
Warum müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden? 
 

In den oben genannten Lebensmitteln können sich bestimmte Krankheitserreger be-
sonders leicht vermehren. Durch den Verzehr von derartig mit Mikroorganismen verun-
reinigten Lebensmitteln können Menschen an Lebensmittelinfektionen oder -vergiftungen 
schwer erkranken. Bei Festen und ähnlichen Veranstaltungen kann davon eine große 
Anzahl von Menschen betroffen sein. 
 

Aus diesem Grunde muss von jeder Person, die mit o. g. Lebensmitteln in Berührung 
kommt, zum Schutz des Verbrauchers und zum eigenen Schutz ein hohes Maß an Ei-
genverantwortung und Beachtung von Hygieneregeln verlangt werden. 
 
Das Infektionsschutzgesetz bestimmt, dass die oben genannten Tätigkeiten nicht 
ausgeübt werden dürfen, wenn bei den eingesetzten Personen Krankheitserschei-
nungen (Symptome) auftreten, die auf eine der folgenden Erkrankungen hinweisen 
oder die ein/e Arzt/Ärztin festgestellt hat: 
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• akute infektiöse Gastroenteritis (plötzlich auftretender, ansteckender Durchfall) aus-

gelöst durch Salmonellen, Shigellen, Cholerabakterien, Staphylokokken, Campylo-
bacter, Rotaviren oder andere Durchfallerreger, Typhus oder Paratyphus, Virushepa-
titis A oder E (Leberentzündung), 

• infizierte Wunden oder eine Hautkrankheit, bei denen die Möglichkeit besteht, dass 
deren Krankheitserreger über Lebensmittel auf andere Menschen übertragen werden 
können. 

 
Die Untersuchung einer Stuhlprobe kann, auch ohne dass sich jemand krank fühlen 
muss, den Nachweis von Krankheitserreger ergeben. Wenn dabei festgestellt wird, dass 
die Person Ausscheider von Salmonellen, Shigellen, enterohämorrhagische Escherichia 
coli-Bakterien oder Choleravibrionen ist, besteht ebenfalls ein Tätigkeitsverbot im Le-
bensmittelbereich. 
 
Folgende Symptome weisen auf die genannten Erkrankungen hin: 
 

• Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls mit Ü-
belkeit, Erbrechen und Fieber. 

• Hohes Fieber mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und Verstopfung 
(erst nach Tagen folgt schwerer Durchfall) können Zeichen für Typhus und Paraty-
phus sein. 

• Typisch für Cholera sind milchig-weiße Durchfälle mit hohem Flüssigkeitsverlust. 
• Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit allgemeiner Schwäche und 

Appetitlosigkeit weisen auf eine Hepatitis A oder E hin. 
• Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen können infiziert sein, wenn sie 

gerötet, schmierig belegt, nässend oder geschwollen sind. 
 

Treten die genannten Krankheitszeichen auf, ist unbedingt der Rat eines/einer Hausarz-
tes/Hausärztin in Anspruch zu nehmen!  
 
Was können Sie zur Verhütung lebensmittelbedingter Infektionen tun? 
 
• Waschen Sie sich vor Arbeitsantritt, vor jedem neuen Arbeitsgang und selbst-

verständlich nach jedem Toilettenbesuch gründlich die Hände mit Seife unter 
fließendem Wasser. Verwenden Sie zum Händetrocknen Einwegtücher. 

 
• Legen Sie vor Arbeitsbeginn Fingerringe und Armbanduhr ab. 

 
• Husten oder niesen Sie nie auf Lebensmittel. 

 
• Decken Sie kleine, saubere Wunden an Händen und Armen mit wasserun-

durchlässigem Pflaster ab. 
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7.6. Literatur und Medien zu den Themen 
 
7.6.1. Literatur- und Medienliste 
 
Gesunde Ernährung im Kindergarten- und Säuglingsalter 
 
Titel: Hauptsach GUDD gess. Eine geschmackvolle Broschüre über Ernährung und 

wie man sie besser macht. 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Inhalt: Die Broschüre beschäftigt sich mit der praktischen und geschmackvollen Umset-

zung des Konzeptes 5 am Tag, d. h. der Empfehlung, täglich fünf Portionen Obst 
und Gemüse zu essen. 

 Zu der Kampagne gibt es auch ein Plakat in DIN-A1. Weitere Infos unter: 
www.soziales.saarland.de 

Bezug Ministerium für Frauen, Arbeit, Gesundheit und Soziales  
 
Titel: Gesunde Ernährung im Kindergarten 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Stiftung Verbraucherinstitut Berlin,  

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Inhalt: Der Zusammenhang von Gesundheit und Ernährung im Kindergartenalltag wird 

dargestellt. Anregungen und Unterstützung für die Arbeit mit Kindergarten- und Vor-
schulgruppen 

Preis: Kostenlos für Multiplikatoren 
Bezug: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
 
Titel: Richtig essen – Eine Anleitung zur vollwertigen Ernährung nach den Richtli-

nien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
Inhalt: Kommentar zur den Lebensmitteln des Ernährungskreises und den 10 Regeln. Wie 

sicher sind unsere Lebensmittel? Rezepte mit Getreide, Gemüse, Obst (fleischfrei) 
Bezug: Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
 
Titel: Vollwertig essen und trinken nach den 10 Regeln der DGE 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung und Auswertungs- und Informationsdienst für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten e.V. 
Inhalt: Anhand der 10 Regeln der DGE werden die Vielfalt und Genussbreite vollwertiger 

Ernährung dargestellt und zahlreiche Tipps, wie vollwertig essen und trinken prob-
lemlos umgesetzt werden kann, gegeben. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1016; ISBN 3-89661-381-2 
 
Titel: 5 am Tag – Obst und Gemüse – macht Spaß und ist kinderleicht! 
Medium: Prospekt 
Herausgeber: Deutsche Krebsgesellschaft e.V. 
Inhalt: Informationen und Spielideen zu der Empfehlung täglich fünf Portionen Obst und 

Gemüse zu essen.  
Bezug Deutsche Krebsgesellschaft; Bestell-Nr.: K1-2000-05 
 
 
Titel: Aspekte der Ernährung im Kindes- und Jugendalter 
Medium: Buch 
Herausgeber: Bertelsmann Stiftung 
Inhalt: Referate zu den Themen Ernährungskonzepte und -realität bei Kindern und 

Jugendlichen, Adipositas und Hypercholesterinämie, Werbung und Ernährung, 
gesunde Ernährung in Kindertageseinrichtungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
und -allergien sowie Ernährungsstörungen. 

Bezug Verlag Bertelsmann Stiftung, ISBN-Nr.: 3-89 20 4-511-9 
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Titel: Richtig essen - Kinderleicht 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
Inhalt: Die Broschüre hilft bei der Auswahl der Lebensmittel und der Zusammenstellung 

der Mahlzeiten für Kinder im Alter zwischen 3 und 10 Jahren.  
Bezug: DGE; Artikel-Nr.: 320 401 
 
Titel: Kochzirkus 
Medium: Buch  
Herausgeber: Schweizerische Vereinigung für Ernährung, 1. Auflage 1997 
Inhalt: Das Buch gibt Eltern, Erziehern und Kindern Hinweise über vollwertiges Essen und 

Trinken, erklärt die Bedeutung einzelner Mahlzeiten und gibt viele Rezepte für kind-
gerechte Mahlzeiten. 

Bezug: Artikel-Nr.: 800 200 
 
Titel: Die Ernährungspyramide 
Medium: Poster 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Anhand einer leicht verständlichen Pyramide wird gezeigt, wie sich der tägliche 

Speiseplan abwechslungsreich und vollwertig gestalten lässt, beginnend beim Fun-
dament für eine gesunderhaltende Ernährung mit Getreideprodukten, Gemüse so-
wie Obst und endend in der Spitze mit fettreichen und süßen Lebensmitteln. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3605; ISBN 3-89661-856-3 
 
Titel: Empfehlungen für die Ernährung von Klein- und Schulkindern - Die „Optimier-

te Mischkost“ (Broschüre Nr. 4) 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund 
Inhalt: Auswahl von Lebensmitteln, Tipps für das Ernährungsverhalten, Mahlzeitenvor-

schläge für eine Woche 
Bezug: FKE-Broschürenvertrieb, Baumschulenweg 1, 59348 Lüdinghausen 
 
Titel: Empfehlungen für das Frühstück: „Das Frühstück-Zweimaleins“ (Broschüre 

Nr. 6) 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund  
Inhalt: Allgemeine Anregungen und Tipps; 7 X 2 Frühstückkombinationen für das 1. und 2. 

Frühstück 
Bezug: FKE-Broschürenvertrieb, Baumschulenweg 1, 59348 Lüdinghausen 
 
Titel: Empfehlungen für das Mittagessen in Kindertagesstätten und Ganztagsschu-

len (Broschüre Nr. 9) 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund  
Inhalt: Auswahl und Zubereitung der Lebensmittel; Speiseplangestaltung; Verpflegungs-

systeme; Alternativen zum warmen Mittagessen 
Bezug: FKE-Broschürenvertrieb, Baumschulenweg 1, 59348 Lüdinghausen 
 
Titel: Grundlagen für die GV, Stand 1996 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
Inhalt: Das Werk enthält wichtige Informationen über die gesundheitsfördernde Ernährung 

in der GV, Speiseplanung, Verpflegungssysteme sowie Kostenkalkulation. 
Bezug: DGE; Artikel-Nr.: 121 965 
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Titel: Empfehlungen für die Speisenplanung, Stand 1996 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
Inhalt: Die Nährstoffempfehlungen der DGE werden in die Praxis umgesetzt. Dabei werden 

unterschiedliche Altersstufen und Angebotssysteme berücksichtigt.  
Bezug: DGE; Artikel-Nr.: 121 964 
 
 
Titel: Kennwort Lebensmittel 
Medium: CD-ROM 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Die CD informiert über 50 Lebensmittelgruppen, von Backpulver bis zu Zuckerer-

satzstoffen. Jede Warengruppe wird dabei in sechs verschiedenen Rubriken – Sor-
timent, Ernährung, Lagerung, Kennzeichnung, Tipps und Tricks, Notiz – beschrie-
ben.  

Bezug: DVG, Birkenmaarstr. 8, 53340 Meckenheim; Bestell-Nr.: 61-3729; ISBN: 3-8308-
0125-4 

 
Titel: Essen und Trinken für Kinder in KITAS 
Medium: Handbuch 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V., 1. Auflage 1997 
Inhalt: Das zweiteilige Handbuch beantwortet u. a. umfangreich Fragen zur vollwertigen 

Ernährung von Kindern in Kitas, gibt Vorschläge für einzelne Mahlzeiten sowie Rat 
bei Ernährungsproblemen und bewertet Kinderlebensmittel. Außerdem werden die 
EG-Hygiene-Richtlinien und das HACCP-Konzept vermittelt. 

Bezug: DGE; Artikel-Nr.: 120 100 
 
Titel: Gesund essen und trinken in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und Schulen 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Neben den theoretischen Grundlagen der gesunden Ernährung enthält das Heft 

konkrete Vorschläge für Frühstück, zweites Frühstück, Mittagessen sowie Nachmit-
tagsimbiss für verschiedene Altersgruppen und beschreibt unterschiedliche Verpfle-
gungssysteme für die warme Mittagsmahlzeit. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1397; ISBN 3-89661-838-5 
 
Titel: Wenn in Tageseinrichtungen gekocht wird 
Medium: Buch 
Herausgeber: Deutscher Caritasverband 
Inhalt: Lebensmittelrecht und Lebensmittelhygiene. Wer ist verantwortlich? Alle Bereiche 

der Lebensmittelhygiene (Abfall, Reinigung, Personalhygiene u. a.), Kochen mit fri-
schen Lebensmitteln, angeliefertes Essen, mitgebrachtes Essen, gemeinsames Ko-
chen, Feiern, die Eigenkontrollsysteme der Einrichtungen, die praktische Umset-
zung, Checklisten für Kontrollen, Rundgänge, Schulungen, Verantwortlichkeiten 
u.v.m. 

Bezug: Lambertus Verlag, Freiburg im Breisgau, 1999, ISBN 3-7841-1172-6 
 
Titel: Ernährungsberatung für Kinder und Familien 
Medium: Buch 
Herausgeber: Mathilde Kersting und Gerhard Schöch (Autoren) 
Inhalt: Zusammenfassung der Ernährungsempfehlungen des Forschungsinstituts für Kin-

derernährung, Dortmund  
Bezug: Gustav Fischer Verlag, Jena 1996; ISBN 3-437-31100-X 
 
Titel: Das beste Essen für mein Kind 
Medium: Broschüre, DIN A4, 36 Seiten 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Heft erklärt, warum Kinderprodukte überflüssig sind und erläutert alltägliche 

Fragen rund ums Essen. 14 neue Rezepte zeigen, wie optimale Kinderernährung in 
der Praxis aussieht. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1337; ISBN 3-89661-305-7 
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Titel: Das beste Essen für mein Kind 
Medium: 12 farbige Folien im Ringordner, DIN A4-Begleitheft; 16 Seiten mit Arbeitsblättern 

und aid-Heft „Das beste Essen für mein Kind“ 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Der Foliensatz zeigt praxisnah, kurz und deutlich, worauf es bei der Kinderernäh-

rung ankommt. Themen sind Speziallebensmittel, Grundlagen der optimierten 
Mischkost, Naschen, Essensvorlieben und -abneigungen sowie Empfehlungen für 
mehr Spaß am Essen. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-6025 bzw. 3-3374; ISBN 3-89661-303-0 bzw. 3-89661-304-9  
 
Titel: Was Kinder essen und was sie essen sollten 
Medium: Buch 
Herausgeber: Ute Alexy und Mathilde Kersting (Autoren) 
Inhalt: DONALD-Studie und die Ernährungskonzepte des Forschungsinstituts für Kinderer-

nährung, Dortmund  
Bezug: Hans Marseille Verlag, München 1999; ISBN 3-88616-095-5 
 
Titel: Was ist gesund für mein Kind? 
Medium: VHS-Video, Laufzeit ca. 45 Min. 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Tipps zum richtigen Essen und Trinken 
Bezug: aid, Bestell-Nr.: 3-8406; ISBN 3-89661-375-8 
 
Titel: Milch und Milcherzeugnisse 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Wissenswertes zu den Themen Milch und Milcherzeugnisse 
Bezug: aid 
 
Titel: Lebenselexier Milch 
Medium: VHS-Video, Laufzeit ca. 12 Min. 
Herausgeber: Informationszentrale Verpackung und Umwelt 
Inhalt: Das Video will Kindern in Schulen und Kindergärten mehr Lust auf Milch und Milch-

produkte machen. 
Bezug: Informationszentrale Verpackung und Umwelt 
 
Titel: Zuerst die Milch! Und wann der Brei? 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Barmer Ersatzkasse 
Inhalt: Leitfaden für die Ernährung in den ersten 12 Lebensmonaten mit konkreten prakti-

schen Anleitungen. 
Bezug: Barmer Ersatzkasse 
 
Ernährung von behinderten Kindern und Allergikern – alternative Ernährungs-
formen 
 
Titel: Empfehlungen für die Ernährung von behinderten Kindern und Jugendlichen 

(Broschüre Nr. 7)  
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund  
Inhalt: Anforderungen an das Betreuerumfeld; Gestaltung der Mahlzeiten; Spezielle Ernäh-

rungserfordernisse 
Bezug: FKE-Broschürenvertrieb, Baumschulenweg 1, 59348 Lüdinghausen 
 
Titel: Empfehlungen für die Ernährung von allergiegefährdeten Säuglingen (Bro-

schüre Nr. 3) 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund  
Inhalt: Besonderheiten in der Ernährung des allergiegefährdeten Säuglings; 

Ernährungsplan für das erste Lebensjahr; Praktische Hinweise 
Bezug: FKE-Broschürenvertrieb, Baumschulenweg 1, 59348 Lüdinghausen 
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Titel: Empfehlungen für die Ernährung bei Kuhmilcheiweißallergie (Broschüre Nr. 8) 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund  
Inhalt: Praxisbezogene Ratschläge; Tagespläne und Rezepte 
Bezug: FKE-Broschürenvertrieb, Baumschulenweg 1, 59348 Lüdinghausen 
 
Titel: Alternative Ernährungsformen unter der Lupe  
Medium: Broschüre 
Herausgeber: DGE und BZgA 
Inhalt: Aufgeführt werden die Beweggründe für alternative Ernährung und die unterschied-

lichen Möglichkeiten alternativer Ernährung jeweils mit Beurteilung aus Sicht der 
Ernährungswissenschaft. 

Bezug: BZgA; Bestell-Nr.: 35220000 
 
Titel: Anders essen – bewusst leben. Alternative Ernährungsformen unter der Lupe  
Medium: Video 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung und Auswertungs- und Informationsdienst für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten e.V. 
Inhalt: Am Beispiel von Vegetarismus, anthroposophischer Ernährung, Makrobiotik, Trenn-

kost, Rohkost und Vollwert-Ernährung wird gezeigt, wie man alternative Kost ge-
sund gestalten kann. 

Bezug: AID; Bestell-Nr.: 3-8411;ISBN 3-89661-379-0 
 
Ernährungserziehung 
 
Titel: Ernährungserziehung bei Kindern 
Medium: Ringordner 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Erziehern und Eltern werden sachlich richtige, fachlich abgesicherte und wirtschaft-

lich unabhängige Informationen zu Fragen der Kinderernährung und Ernährungser-
ziehung gegeben. Dabei stehen erzieherische Fragen, die psychologische Seite der 
Ernährung und die Einbettung der Mahlzeiten in das gesamte familiäre und gesell-
schaftliche Leben im Vordergrund. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3548; ISBN 3-89661-584-X 
 
Titel: Schmecken soll`s – Ernährung für Kinder 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: AOK 
Inhalt: Informationen zum richtigen Genießen für Kinder und Erwachsene, zum Umgang 

mit Suppenkasper, Zappelphilipp und Co. 
Bezug: AOK 
 
Titel: Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen;  

Band 1: Grundlagen der pädagogischen Arbeit in altersgemischten Gruppen 
(insbes. Kapitel 1.4.3. – Bemühungen um kindgerechte Entwicklungsbedin-
gungen in Tageseinrichtungen und Kapitel 7.1. – Die Mahlzeiten)  
Band 2: Entwicklung – Gesundheitsvorsorge - Ernährung 

Medium: Buch 
Herausgeber: Gisela Petersen 
Inhalt: Informationen zur Gesundheitserziehung (Entwicklung, Krankheiten, Ernährung) 

schwerpunktmäßig für Kinder unter drei Jahren, teilweise auch bis zum Ende des 
Kindergartenalters.  

Bezug: Verlag W. Kohlhammer  
 
Titel: Fühlst Du Dich nicht wohl 
Medium: Buch 
Herausgeber: Ilse M. Lehne u. a. 
Inhalt: Prävention und Gesundheitsförderung mit praktischen Beispielen, Materialien und 

Kooperation mit Eltern u.a.  
Bezug: Lambertus Verlag 



Literatur und Medien 

Stand 04.02 61

 
Titel: Leben und Lernen in Kindertageseinrichtungen 
Medium: Buch 
Herausgeber: Deutsches Jugendinstitut 
Inhalt: Ganztagsbetreuung von Kindern und daraus resultierende Aufgaben mit Schlüssel-

situationen zum „Essen“. 
Bezug: DJI-Verlag München 
 
Titel: Die Kindertageseinrichtung als Ort der Förderung von Gesundheit, Band 1 

und 2 
Medium: Broschüren in der Reihe „Materialien für die sozialpäd. Praxis“ Nr. 27 
Herausgeber: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
Inhalt: Anregungen und Materialien für gesundheitsfördernde Arbeit in Kindertageseinrich-

tungen mit Bausteinen, auch zum Thema Ernährung. 
Bezug: Dt. Verein für öff. und priv. Fürsorge, Am Stockhain 3-6, 60349 Frankfurt a. M. 
 
Titel: Spiele rund um den Ernährungskreis 
Medium: Ein DIN-A2-Bogen (Ernährungskreis) und ein DIN-A3-Ausschneidebogen 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Durch verschiedene Spiele erfahren die Kinder die Zuordnung der Lebensmittel zu 

den einzelnen Lebensmittelgruppen und deren Bedeutung. Eltern und Erzieher fin-
den Hinweise zum Ernährungskreis und zum Einsatz des Spielmaterials sowie 
Empfehlungen für altersgemäße Lebensmittel-Verzehrsmengen. (ab 5 Jahren) 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3468; ISBN 3-89661-469-X 
 
Titel: Wenn der Hefeteig spazieren geht 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Arbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft  
Inhalt: Ernährungserziehung – verschiedene thematische Schwerpunkte u.a. 

Frühstück, Backtag, Einkauf/Werbung, Belohnung, zu jedem Thema Elterntipps, 
Rezeptvorschläge, Spieltipps 

Bezug: BZgA; Bestell-Nr.: 35040000 
 
Titel:  Bärenstarke Kost 
Medium: Broschüre 
Herausgeber Verbraucherzentralen NRW e.V., Hamburg e.V., Niedersachsen e.V.,  
und Bezug: Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände e.V. (Best.-Nr.: ISBN 3-923214-54-

5) 
Inhalt: Ernährungserziehung, Förderung eines gesunden Essverhaltens, alters- und 

wachstumsgerechte Energie- und Nährstoffversorgung mit praktischen Speisealter-
nativen, fleischlose Rezepte und praktische Tipps, z. B. wie Kinder beim Kochen 
miteinbezogen werden können 

 
Titel: Essgeschichten – Wenn Kinder zu dick oder zu dünn werden 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Inhalt: Die Broschüre erzählt von Familien mit Kindern und ihren nicht immer einfachen 

Essgewohnheiten, zeigt Zusammenhänge und Ursachen für Über- und Unterge-
wicht sowie Möglichkeiten, was man anders machen kann. 

Bezug: BZgA; Bestell-Nr.: 35090000 
 
Titel: Bettina im Schlaraffenland 
Medium: Broschüre, DIN A4, 32 Seiten 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Alltägliche Probleme bei Kindern rund ums Essen werden in sieben kindgemäßen 

Geschichten erzählt und gelöst. Die Märchen sind bunt bebildert und ideal zum Vor-
lesen (ab 5 Jahre). 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1204; ISBN 3-89661-476-2 
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Titel: So macht Essen Spaß 
Medium: Mal-, Spiel- und Bastelheft Teil 1 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Heft richtet sich an Kinder im Alter von ca. 5 bis 6 Jahren. Zahlreiche Aufgaben 

zum Ausmalen und Basteln sowie viele Spielideen können zum größten Teil auch 
ohne Lese- und Schreibkenntnisse ausgeführt werden. Auf spielerische Art erfahren 
die Kinder so etwas zum gesunden Frühstück oder zum Thema Süßigkeiten. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1317; ISBN 3-89661-233-6 
 
Titel: 5 am Tag-Spiel 
Medium: Spiel A2 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Beim kunterbunten Würfelspiel zur Gesundheitskampagne „5 am Tag“ wetteifern die 

Mitspieler z. B. um Gemüse- und Obstkärtchen. Jüngere Spieler müssen die etwa 
30 Sorten nur benennen; zusätzlich können knifflige Fragen beantwortet werden. 
Insgesamt sind mindestens 5 Spielvarianten mit unterschiedlichem Niveau möglich. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3793; ISBN 3-8308-0206-4 
 
Titel: Als Emma vom Himmel fiel... 
Medium: VHS-Video, Laufzeit ca. 30 Min.  
Herausgeber: aid, LMA, 
Inhalt: Emma, das Huhn und Robert, ein Regenwurm, erleben eine Menge Abenteuer auf 

einem Bauernhof. Sie lernen, was der Bauer mit dem Rübenroder macht, wie er die 
Saat drillt und eine ganze Menge über das Leben der Menschen und Tiere auf dem 
Bauernhof. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-8991; ISBN 3-89661-486 
 
Titel: Eß- und Trinkgeschichten in der Sendung mit der Maus 
Medium: VHS-Kassette, 48 Min. und Begleitmaterial 
Herausgeber: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
Inhalt: 10 Kurzfilme mit Ernährungsgeschichten; viele typische Fragen aus dem Alltag 

werden mit Spaß und Spannung beantwortet. Die Geschichten sollen Kinder moti-
vieren, auf ihre Ernährung und Gewohnheiten zu achten, ihren Körper besser zu 
verstehen und auf ihn zu hören. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-8984; ISBN 3-89661-345-6 
Landesbildstelle des Landesjugendamtes und andere Landesbildstellen 

 
Titel: Abenteuer mit Kasimir I – V 

“Im Schlaraffenland“ und „Im Gemüsedschungel“ (I) 
“Der Super-Doppel-Wobbel“ und „Auf der Milchstraße“ (II) 
“Im Land der tausend Nippel“ (III) 
“Im Supermarkt“ und „Die Schatzsuche“ (IV) 
“Bei den alten Rittern“ und „Das Ritterturnier“ (V) 

Medium: Hörspielkassetten 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Mit dem sprechenden Hasen Kasimir erleben Lisa und Lukas tolle Abenteuer und 

lernen ganz nebenbei allerhand zur gesunden Ernährung. 
Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3265; ISBN 3-89661-029-5 (Kassette I) 

Bestell-Nr.: 3-3309; ISBN 3-89661-039-2 (Kassette II) 
Bestell-Nr.: 3-3359; ISBN 3-89661-244-1 (Kassette III) 
Bestell-Nr.: 3-3461; ISBN 3-89661-459-2 (Kassette IV) 
Bestell-Nr.: 3-3584; ISBN 3-89661-776-1 (Kassette V) 
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Titel: Abenteuer mit Kasimir 

“Im Schlaraffenland“ 
„Auf der Milchstraße“ 
„Im Land der tausend Nippel“ 

Medium: Hefte (Comics) 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Die Comics erzählen die gleichnamigen Hörspielkassetten für Kinder von 5 bis 8 

Jahren. 
Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3365; ISBN 3-89661-214-X (Im Schlaraffenland) 

Bestell-Nr.: 3-3366; ISBN 3-89661-215-8 (Auf der Milchstraße) 
Bestell-Nr.: 3-3498; ISBN 3-89661-545-9 (Im Land der tausend Nippel) 

 
Titel: Kasimir 
Medium: Poster (60 X 80 cm) 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Poster erinnert auf der Vorderseite an Kasimir und seine Ernährungsbotschaf-

ten, auf der Rückseite finden Kinder ab 7 Jahren viele Infos, Spiele, Rätsel, Ge-
schmacksübungen und viel Spaß rund ums Essen. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3460; ISBN 3-89661-443-6 
 
Titel: Das Kasimir-Spiel 
Medium: Brettspiel 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Buntes Würfelspiel für 2 – 6 Mitspieler, einem spannenden Spielkonzept, das Spaß 

macht und nebenbei wesentliche ernährungsbedeutsame Botschaften vermittelt. 
Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3367; ISBN 3-89661-245-X 
 
Titel: Richtig essen mit Kasimir 
Medium: Kartenspiel 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Die Kinder lernen, die Lebensmittel in Gruppen einzuordnen und dass ein gesunder 

Speiseplan immer Obst, Gemüse, Brot und Milch enthält. 
Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3373; ISBN 3-89661-306-5 
 
Titel: Eßstörungen 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Barmer Ersatzkasse, Wuppertal 
Inhalt: Informationen über Essstörungen und Warnzeichen, die eine problematische Ent-

wicklung andeuten können; Beratungs- und Hilfsangebote 
Bezug: Barmer Ersatzkasse  
 
Lebensmittelkennzeichnung 
 
Titel: Lebensmittelkennzeichnung und Zutaten 
Medium: Heft - Vortrag 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Es werden die Grundlagen der Lebensmittelkennzeichnung und die Kennzeich-

nungselemente verpackter Lebensmittel sowie Zusatzstoffe erläutert. 
Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3357; ISBN 3-89661-470-3 
 
Titel: Achten Sie aufs Etikett! Kennzeichnung von Lebensmitteln 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Neben den für verpackte Lebensmittel gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeich-

nungselementen, wie Mengenangabe oder Zutatenliste, werden auch freiwillige An-
gaben auf dem Etikett wie Nährwertangaben, Ökosiegel und Herkunftsangaben ge-
nau unter die Lupe genommen. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1140; ISBN 3-89661-727-3 
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Titel: Lebensmittelrecht 
Medium: Internetseiten 
Herausgeber: Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
Inhalt: Spezielle Informationen einschließlich Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetz 
Bezug: Internet: http://www.verbraucherministerium.de/verbraucher/gesetze.htm 
 
Lebensmittelhygiene, Schädlingsbekämpfung und Umweltschutz in Kinderta-
geseinrichtungen 
 
Titel: Wie vermeidet man Lebensmittelvergiftungen? 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung  
Inhalt: Grundsätze zur Verhütung von mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftungen 
Bezug: BZgA; Bestell-Nr.: 35080000 
 
Titel: Lebensmittelhygiene 
Medium: Buch 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Buch erklärt, wie Lebensmittel verderben, welche Arten von krankheitserregen-

den Mikroorganismen und Vorratsschädlingen es gibt und was man dagegen tun 
kann. Weiterhin sind wichtige Informationen zum hygienischen Umgang mit Le-
bensmitteln zusammengetragen. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1360; ISBN 3-89661-429-0 
Titel: Hygiene in der GV, Stand 1997 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. 
Inhalt: Die Broschüre vermittelt Basiswissen der Hygiene und ihre praktische Umsetzung in 

Einrichtungen der GV. 
Bezug: DGE; Artikel-Nr.: 121 966 
 
Titel: Küchenhygiene 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Heft enthält kurz und knapp wichtige Hygieneregeln hinsichtlich Körperpflege, 

Kleidung, Umgang mit Lebensmitteln und Reinigung von Räumen und Geräten. Die 
einzelnen Hygieneregeln sind anschaulich illustriert. 

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1323; ISBN 3-89661-566-1 
 
Titel: Hygiene in der Küche 
Medium: Video (Laufzeit ca. 20 Min 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Der Film begleitet drei typische Küchenprofis durch einen ganz normalen Ar-

beitstag. Von der Warenannahme bis hin zur Speisenausgabe und zum Geschirr-
spülen wird richtiges Verhalten in Sachen Küchenhygiene gezeigt und erklärt; die 
gesetzlich vorgeschriebene Personalschulung wird zur unterhaltsamen und den-
noch informativen Fortbildung.  

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-8865; ISBN 3-8308-0021-5 
 
Titel: Schädlinge in der Gemeinschaftsverpflegung 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Heft gibt Hinweise zur Vorbeugung und zur Vorgehensweise bei Schädlingsbe-

fall. Die wichtigsten Schädlinge werden vorgestellt, ihre charakteristischsten Merk-
male, ihre Biologie und ihre Verhaltensweisen erläutert sowie die von den einzelnen 
Schädlingsarten verursachten Schäden und Anzeichen für das Erkennen von 
Schädlingsbefall beschrieben.  

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1398; ISBN 3-89661-760-5 

http://www.verbraucherministerium.de/verbraucher/gesetze.htm
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Titel: Vorratsschädlinge  
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Heft enthält Abbildungen und Beschreibungen der am häufigsten vorkommen-

den Vorratsschädlinge; es nennt Möglichkeiten zur Schädlingsbekämpfung und 
Vorsorge.  

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1075; ISBN 3-89661-405-3 
 
Titel: Umweltschutz in der Küche 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Es werden kritische Punkte herausgearbeitet, die sich im Alltag gut nachvollziehen 

lassen und zu umweltgerechtem Verhalten führen.  
Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-3137; ISBN 3-89661-327-8 
 
Titel: Umweltschutz rund um die Küche 
Medium: Broschüre 
Herausgeber: aid 
Inhalt: Das Heft enthält grundlegende Informationen zu ökologisch sinnvollem Umwelt-

schutz sowie Tipps zum Kauf und zur energie- und wassersparenden Nutzung von 
Küchengeräten.  

Bezug: aid; Bestell-Nr.: 3-1288; ISBN 3-89661-404-5 
 
Titel: Infektionsschutzgesetz 
Medium: Buch (Kommentar und Vorschriftensammlung) 
Herausgeber: Bales/Baumann 
Inhalt: Der neue Kommentar zum Infektionsschutzgesetz vermittelt die Intentionen und die 

Inhalte des neuen Gesetzes. Er ist Leitfaden zum kennen lernen des Gesetzes und 
Richtschnur für seine Umsetzung und die Beachtung seiner Regelungen. 

Bezug: ISBN 3-17-015228-9 
 
Literatur für Kindertageseinrichtungen mit zweisprachiger Erziehung 
Nouilles et bonbons: Auzary-Luton 1996, Kalèidoscope 

Les Céréales: Émilie Beaumont, Éditions Fleurus, 11, rue Duguay-Trouin, 75006 Paris 

Une carotte peu ordinaire: Claude Boujon, L`école des loisirs, 11, rue de Sèvres, Paris 6 e 

Les enfants aiment faire la Cuisine: Paulette Fischer, Éditions S.A.E.P. Ingersheim-Colmar 

Me`Léon: Apprends à me cultiver et à me cuisiner: Agathe Hennig, Gallimard Jeunesse 

Le petit déjeuner de la famille Souris: Kazuo Iwamura, Jeunesse, l`école des loisirs, 11, rue de 

Sèvres, Paris 6e 

Bon Appétit, Berti: Knight, Joan Gerstenberg Verlag, Hildesheim 

Le pain: Maurice Pommier, Éditions Gallimard Jeunesse, 1996 

Drole de Cuisine: Ariele Rosin Hachette Jeunesse 

Les enfants aiment faire la Patisserie: Éric Zipper, Éditions S.A.E.P., 68040 Ingersheim-Colmar 



Literatur und Medien 

66 Stand 04.02  

 
7.6.2.  Bezugsadressen, Ansprechpartner, Beratungsstellen 
 
Bundesministerium für Verbraucherschutz, eMail:   poststelle@bmvel.bund.de  
Ernährung und Landwirtschaft Internet: www.verbraucherministerium.de  
Rochusstraße 1 
53123 Bonn 
Tel.: 01888/529-0 
Fax: 01888/529-4262 
 
Ministerium für Frauen, Arbeit, eMail:    poststelle@soziales.saarland.de  
Gesundheit und Soziales Internet: www.soziales.saarland.de  
Franz-Josef-Röder-Str. 23 
66119 Saarbrücken 
Tel.: 0681/501-00 
Fax: 0681/501-3239 
 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)  eMail: order@bzga.de  
Ostmerheimer Straße 220  Internet: 1. www.bzga.de  
51109 Köln   2. www.infodienst.bzga.de 
Tel.: 0221/89 92-0 oder –1   (Gesundheitstage, Seminare  
Fax: 0221/89 92-257     usw.) 
 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) Internet: www.dge.de  
Godesberger Allee 18 
53175 Bonn 
Tel.: 0228/3 77 66 00 
Fax: 0228/3 77 68 00 
 
Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  eMail:  info@5amtag.de  
Hanauer Landstraße 194 Internet: www.5amtag.de 
60314 Frankfurt/Main 
Tel.: 069/63 00 96-0 
Fax: 069/63 00 96-66 
Verbraucherzentrale Bundesverband eMail:  info@vzbv.de  
Markgrafenstraße 66 Internet: www.vzbv.de  
10969 Berlin 
Tel.: 030/25 80 00 (Bestellungen nur schriftlich) 
Fax: 030/25 80 02 18 
 
aid Auswertungs- und Informationsdienst für eMail:  Bestellung@aid.de 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten e.V. Internet: www.aid.de 
Friedrich-Ebert-Str. 3 
53177 Bonn 
Tel.: 0228/84 99 0 
Fax: 0228/84 99 177 
 
Versand von aid-Broschüren übernimmt: 
aid-Vertrieb DVG 
Birkenmaarstr. 8 
53340 Meckenheim 
Tel.: 02225/926-146 
Fax: 02225/926- 118 
 
Forschungsinstitut für Kinderernährung Dortmund eMail:  verwal@fke-do.de 
Heinstück 11 Internet: www.fke-do.de  
44225 Dortmund 
Tel.: 0231/71 40 21 (Anrufbeantworter – Broschürenbestell.) 
Tel.: 0231/79 22 100 (Forschungsinstitut) 
Fax: 0231/71 15 81 

mailto:poststelle@bmvel.bund.de
http://www.verbraucherministerium.de/
mailto:poststelle@soziales.saarland.de
http://www.soziales.saarland.de/
mailto:order@bzga.de
http://www.bzga.de/
http://www.infodienst.bzga.de/
http://www.dge.de/
mailto:info@5amtag.de
http://www.5amtag.de/
mailto:info@vzbv.de
http://www.vzbv.de/
mailto:Bestellung@aid.de
http://www.aid.de/
mailto:verwal@fke-do.de
http://www.fke-do.de/


Literatur und Medien 

Stand 04.02 67

 
AOK – Die Gesundheitskasse im Saarland eMail:  aok-saarland@sl.aok.de 
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Einleitung

Obwohl seit Jahren Ernährungserzie-
hung in Kindergärten und -tagesstät-
ten stattfindet, zählen Ernährungs-
probleme und ernährungsbedingte
Krankheiten von Kindheit an zu den
Merkmalen von Wohlstandsgesell-
schaften. Am häufigsten tritt Überge-
wicht auf, das unumstritten Einfluss
auf verschiedene chronische Krank-
heiten, z. B. Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, hat [1]. Aber auch Unter-
ernährung, verursacht durch Anorexia
nervosa oder Bulemia nervosa, kann
lebensbedrohliche Folgen haben. Die
Kosten für ernährungsbedingte Krank-
heiten betragen in Deutschland etwa
ein Drittel der Gesamtausgaben für
das Gesundheitssystem (1990: ca.
107,3 Mrd. DM) [2].

Auffällig ist, dass in den letzten Jah-
ren gestörtes Essverhalten immer
häufiger schon im Kindesalter beob-
achtet wird [3]. Der relativ gute Ge-
sundheitszustand von Kindern und

Jugendlichen in den westlichen Indus-
trieländern lenkt leicht den Blick von
möglichen Gesundheitsrisiken ab. So
sind bis zu 30 % der Kinder in Deutsch-
land übergewichtig oder aber latent
übergewichtig. Ein entscheidender Ri-
sikofaktor hierfür ist der Bewegungs-
mangel. Tritt er in Kombination mit
der schon bei Kindergartenkindern
üblichen Fehlernährung „zu süß, zu
fett, zu wenig Obst und Gemüse“ auf,
kann Übergewicht entstehen [4].

Deshalb muss durch gezielte Auf-
klärungsarbeit schon im frühen Kin-
desalter ein gesundes Ess- und Trink-
verhalten gefördert werden. Hierfür

wurde die Methodensammlung „Koch-
und Eßspaß im Kindergarten“ von der
AMC-Akademie für ErnährungsKom-
munikation e.V., Bingen, entwickelt.
Durchgeführt und evaluiert wurde das
Programm 1998 in 20 Kindergärten
unter wissenschaftlicher Begleitung
des Instituts für Ernährungswissen-
schaft der Justus-Liebig-Universität
Gießen. 

Angehende Erzieherinnen2 von
zwei Fachschulen in Marburg und
Mainz erprobten einzelne Bausteine
der Aktion „Koch- und Eßspaß im Kin-
dergarten“ während ihres Kindergar-
tenpraktikums. An drei Tagen sollten
sie das Thema „Gesundes Essen und
Trinken“ spielerisch in den Kindergär-
ten einführen. Ziel war es, eigenstän-
dig und sachkundig Ernährungserzie-
hung durchzuführen. Vor dem Prakti-
kum nahmen die Auszubildenden an
einer kurzen Schulung durch Mitar-
beiterinnen der AMC-Akademie und
des Instituts für Ernährungswissen-
schaft teil.

Nr. 11  November 1999 Lehre+
Praxis

Sehen, Tasten, Schmecken, Riechen
Sinnentraining mit der Aktion „Koch- und Eßspaß im Kindergarten“1

Christine Weiss, Institut für Ernährungswissenschaft, Justus-Liebig-Universität Gießen

Ernährungserziehung in Kindergärten wird seit Jahren prakti-
ziert, meist stehen bei der Vermittlung kognitive Ansätze im
Vordergrund. Die Methodensammlung „Koch- und Eßspaß im
Kindergarten“ setzt dagegen auf die kindliche Lebensfreude
und  Neugier im Umgang mit „gesundem“ Essen und Trinken.
Mit spielerischem Sinnentraining soll ein gesundheitsfördern-
des Essverhalten im Kindergartenalter unterstützt werden.

Ernährungslehre
und -praxis

●

●

1Die Aktion wurde von der AMC-Akademie für
ErnährungsKommunikation e.V., Bingen, konzipiert
und initiiert. Sie wurde von der Autorin (Institut für
Ernährungswissenschaft, Fachgebiet Ernährungsbe-
ratung und Verbraucherverhalten: Prof. Dr. I.-U.
Leonhäuser, Justus-Liebig-Universität, Gießen) eva-
luiert. Die Evaluierung erfolgte im Rahmen eines
Projektauftrages der Internationalen Stiftung für
Ernährungsforschung (ISFE). Die Methodensamm-
lung „Koch- und Eßspaß im Kindergarten“ ist zu be-
ziehen bei AMC-Öffentlichkeitsarbeit, Mainzer Str.
312, 55411 Bingen.
2 Der Beruf der Erzieherin ist einschlägig feminisiert,
so dass in dem Beitrag die weibliche Form benutzt
wurde. Die Begriffe Kindergarten und Kindertages-
stätte wurden synonym benutzt.

Gemeinsam essen ...
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Neue Wege in der
Ernährungserziehung

Die Methodensammlung „Koch- und
Eßspaß im Kindergarten“ beruht im
Gegensatz zu vielen herkömmlichen
kognitiven Konzepten der Ernäh-
rungserziehung auf einem verhaltens-
orientierten Ansatz. Kindergarten-
kinder sollen so früh wie möglich spie-
lerisch an eine gesunde Ernährung
herangeführt werden (vgl. Abb. 1). In
der Vergangenheit waren sowohl die
familiäre als auch die institutionelle
Ernährungserziehung oft sehr theore-
tisch geprägt. Die Kinder wurden häu-
fig schulmeisterlich behandelt, es
wurde mit Verboten und Anordnun-
gen gearbeitet. Inzwischen ist be-
kannt, dass der kognitiv-moralische
Ansatz der klassischen Ernährungser-
ziehung nicht der Lebenswelt der Kin-
der entspricht und das Ernährungsbe-
wusstsein von Kindern so nur wenig
gefördert wird. Interessant und nach-
ahmenswert sind für Kinder vielmehr
Verhaltensweisen, die keinen Angriff

auf ihre kindliche Lebensfreude und
Lebenslust bedeuten.

Um Ernährungserziehung in den
Kindergartenalltag zu integrieren,
muss die Art der Wissensaufnahme
von Kindern im Kindergartenalter
berücksichtigt werden. Dabei sind
zwei kindliche Verhaltensweisen zu
bedenken. Die eine ist das Spiel, bei
dem durch Aktivität und Kreativität
gelernt wird. Bezogen auf das
Ernährungsverhalten bedeutet dies ei-
nen aktiven Umgang mit Lebensmit-
teln, wie es z. B. im Sinnentraining
vorgeschlagen wird. Das andere ist das
natürliche Interesse und die kindliche
Neugier an alltäglichen Arbeiten. Es ist
wichtig, die Ernährungserziehung so
weit wie möglich in den Alltag der Kin-
der einzubeziehen. Kinder lernen
durch „erfahren, erleben und begrei-
fen“. Gerade im Bereich Ernährung
kann ein Kindergartenkind erste Ver-
antwortung für die spürbare Gesun-
derhaltung seines Körpers überneh-
men [5, 6]. So entsprechen gemeinsa-
mes Kochen, also der aktive Umgang

mit Lebensmitteln, und das Kennen-
lernen der Umwelt durch eigene Akti-
vitäten den kindlichen Lernbedürfnis-
sen und -möglichkeiten.

Für diesen „aktiven“ Weg der Wis-
sensvermittlung konnten die ange-
henden Erzieherinnen unter 28
pädagogisch ausgearbeiteten Ideen
aus 6 thematischen Bereichen wählen
(Tab. 1). Rezepte laden zum Nachko-
chen als „Fest für die Sinne“ ein. Um
Gespräche mit den Kindern zum The-
ma „Was esse ich gerne?“, „Wie esse
ich?“ anzuregen, gibt es Bastelanlei-
tungen und Spiele. Auch Vorschläge
für gemeinsame Mahlzeiten, z. B. ein
„Kindergartenfrühstück“, werden ge-
geben. Ein weiterer Schwerpunkt ist
die Frage „Wo kommen die Lebens-
mittel her?“. Um eine ausgewogene
Kombination zwischen Spiel, Bewe-
gung und Information zu erreichen,
finden sich in dem Anleitungsheft ei-
nige attraktive Bewegungsspiele. Auch
das Thema „Feste feiern“ hat seinen
Platz [7].

Sinnentraining: 
Sehen, Tasten,
Schmecken, Riechen

Das Herzstück des Programms ist die
intensive Schulung der Sinneswahr-
nehmung: Sehen, Tasten, Schmecken,
Riechen (Tab. 2). Die meisten Prakti-
kantinnen wählten für ihre „Koch-
und Eßspaßaktion“ Elemente aus dem
Programmteil Sinnentraining. Insge-
samt 37 Mal wurden Programmbe-
standteile einzeln oder kombiniert er-
probt.

Kindergartenkinder können über
Sinneswahrnehmungen gut Informa-
tionen aufnehmen und verarbeiten.
Die sich bis zum 7. und 8. Lebensjahr
entwickelnden sensomotorischen Fä-
higkeiten dienen als Basis für die in-
tellektuelle und soziale Weiterentwick-
lung. Nur ein Kind, dessen Sinne aus-
reichend gefördert wurden, wird spä-
ter seinen Intellekt erfolgreich nutzen
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Tab.1: Bereiche der Ernährungserzie-
hung der Aktion „Koch- und Eßspaß
im Kindergarten“

Methoden für die Arbeit 
mit den Kindern

� Sinnentraining
� Essverhalten
� Gemeinsam essen
� Natur entdecken
� Spielen
� Gemeinsam feiern

Medien Methode

Sinnentraining
1.1 Sehen (Kimspiel)

● großes Tablett

● darauf Auf das Tablett werden ca. 20 Lebensmittel gelegt und
verschiedene mit dem Tuch abgedeckt. Die Kinder dürfen diesen 
Lebensmittel, Vorgang nicht sehen. Dann wird das Tuch für ca. 20 
z.B. Obst, Gemüse, Sekunden abgenommen und anschließend wieder auf-
LM-Verpackungen gelegt. Sie fragen die Kinder, was sie sich gemerkt haben

Höherer Schwierigkeitsgrad: Auf dem Tablett befindet sich
eine Gruppe, z. B. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Getreide-
produkte oder Getränke. Darunter hat sich 1 LM einer
anderen Warengruppe verirrt.
Im Anschluß könnten Sie mit den Kindern über diese LM-
Gruppe sprechen. Regen Sie die Diskussion mit folgenden
Fragen an: 
„Eßt Ihr das gerne? – Warum? Warum nicht?“
„Was kann man daraus kochen?“

1.2 Tasten
● 3 blickdichte

Säckchen oder Kinder sollen durch Tasten erraten, um welche 
Papiertüten, darin Lebensmittel es sich handelt.

● 1: Karotte, Banane

● 2: Apfel, Orange Die Kinder sollen sagen, was ihnen schwergefallen ist.
● 3: Erdnuß, Bohne Weiterhin sollen sie aufzählen, wozu die LM verarbeitet  

werden können.

1.3 Riechen

Pro Kleingruppe: 4–6 Kinder erhalten zwei Behälter zum Raten. Da die 
● 2 kleine Behälter aus Glas Aufgabe lösbar sein sollte, eignen sich hierfür besonders 

oder Papierteefilter, mit bekannte Gerüche wie Zitrone-/Apfelsinenschale, Zimt, 
Gummi verschlossen Vanille, Knoblauch.

© AMC-Akademie für ErnährungsKommunikation e.V., Mainzer Str. 312, 55411 Bingen

Abb.1: Musterseite der Aktion „Koch- und Eßspaß im Kindergarten”



können. Jedoch fehlen heutzutage vie-
len Kindern die Möglichkeiten der
natürlichen Sinnesschulung. Unmit-
telbare Körpererfahrungen gehören
nicht mehr selbstverständlich zum
Kinderalltag, denn (sinnliche) Erleb-
nisse in der Natur sind vielen Kindern
nicht mehr vertraut. Ein Kind mit viel-
fältigen Bewegungserfahrungen wird
feinmotorische Bewegungsabläufe, z.
B. das Schreiben oder das Spielen ei-
nes Musikinstruments, einfacher er-
lernen als ein bewegungsarm aufge-
wachsenes Kind. Auch die geistige
Entwicklung wird durch körperliche
Bewegung positiv beeinflusst. Folglich
ist es wichtig, Kinder durch zusätzli-
che Anregungen, z. B. ein gezieltes
Sinnentraining, in ihrer Wahrneh-
mung zu fördern [8–10].

Besonders wichtig ist der ständig
beanspruchte Sinn Sehen. Das visuelle
System kann mit so genannten Kim-
spielen trainiert werden. Dazu sind
auf einem Tablett verschiedene Le-
bensmittel ausgebreitet. Die Kinder
schauen sich diese 30 Sekunden an,
dann werden sie mit einem Tuch ver-
deckt. Nun müssen die Kinder die Le-
bensmittel aus der Erinnerung auf-
zählen. Das übt genaues und konzen-
triertes Hinschauen.

Um genaues Hinhören zu trainie-
ren, werden mit einem Kassettenre-
korder im Haushalt aufgenommene
Geräusche abgespielt, z. B. das Be-
triebsgeräusch eines Handrührgerätes
oder das eines laufenden Wasser-
hahns. Wer Zuhören erlernt hat und
sich auf ein Geräusch konzentrieren
kann, hört seinen Mitmenschen bes-
ser zu, lässt sich eher auf den anderen
ein und erhält mehr Informationen als
nur die „nackte“ Botschaft [11].

Kinder haben einen ausgeprägteren
Geruchssinn als Erwachsene. Oft wird
dem Geruchssinn allerdings eine zu
geringe Bedeutung zugesprochen. Da-
bei ist das Riechen von grundlegender
Bedeutung, um sich in der Umwelt zu-
rechtzufinden. Dies zeigt sich bei-
spielsweise, wenn am Geruch verdor-
bene Lebensmitteln erkannt werden
[12]. Wahrgenommene Gerüche müs-
sen rechtzeitig erkannt und richtig
eingeordnet werden. Das gilt ebenfalls
für alle anderen Erkenntnisse, die Kin-
der im Zusammenhang mit sinnlicher
Wahrnehmung machen [8].

Das Schmecken von Obstsorten er-
wies sich als beste Möglichkeit, den
Geschmackssinn zu trainieren. Die
Kinder waren begeistert und hochmo-
tiviert dabei, besonders wenn die Akti-
on gemeinsam, z. B. im Stuhlkreis,

durchgeführt wurde. In einigen Kin-
dergärten wird ein solches spieleri-
sches Schmecken regelmäßig durch-
geführt. Dies bestätigte sich in einzel-
nen Gesprächen mit den Gruppenlei-
terinnen und konnte am erfahrenen
Verhalten der Kinder beobachtet wer-
den. Nach Aussagen der befragten Er-
zieherinnen und Praktikantinnen sind
der Arbeits- und Organisationsauf-
wand für einen Geschmackstest mit
Obst gering und beschränken sich auf
den Einkauf und das Zurechtschnei-
den des Obstes. Gespräche über die
Herkunft der Früchte oder den Ge-

sundheitswert bestimmter Lebens-
mittel ergaben sich, wie beobachtet
werden konnte, dabei zwanglos bzw.
konnten leicht initiiert werden. Eine
ausgewogene Kombination aus Infor-
mation, Spiel und Bewegung entsteht,
wenn sich die Kinder untereinander
helfen, z. B. sich mit verbundenen Au-
gen gegenseitig füttern oder führen.

Zum Training des Tastsinns wurde
ebenfalls Obst verwendet. Die Beob-
achtungsphase zeigte, dass die Wie-
dererkennung durch reines Tasten für
die Kinder trotz ihrer Kenntnisse über
Obst schwierig war. Also sollte auch
der Tastsinn im Kindergartenalter
stärker als bisher trainiert werden. Le-
bensmittel wie Obst oder Gemüse eig-
nen sich hierfür besonders gut. Insge-
samt gilt: Je früher und vielfältiger ein
Kind in seinem Leben das Greifen „er-
fahren“ kann, desto differenzierter
werden seine Vorstellungen von der
Umwelt [13, 14].

Um den Bewegungs- und Gleichge-
wichtssinn zu trainieren, konnten die
Praktikantinnen zwischen verschiede-
nen Spielen auswählen. Das im Kin-
dergarten bekannte Spiel „Der Obst-
korb fällt um“ hat sowohl Kindern als
auch Erzieherinnen und Praktikantin-
nen am besten gefallen. Zwar werden
keine „echten“ Lebensmittel verwen-
det, aber die Kinder beschäftigen sich
in ihrer Phantasie mit den verschiede-
nen Obstsorten. Bei Kontakt mit der
echten Frucht wird es bei dem Kind zu

einem Wiedererkennungseffekt kom-
men.

Spielend setzen sich Kinder im Vor-
schulalter mit sich und ihrer Umwelt
auseinander. Im Spiel können Kinder
ihren Erfahrungshorizont erweitern.
Nicht zu unterschätzen ist gerade bei
bewegungsintensiven Spielen die
Möglichkeit zur Sensibilisierung des
Bewegungssinns. Welche enormen An-
forderungen Bewegungsabläufe wie
Aufstehen, Setzen oder den Platz
wechseln an den Gleichgewichtssinn
stellen, ist für Erwachsene häufig
kaum nachvollziehbar [15].

Ergebnisse der Evaluation
Für die wissenschaftliche Begleitung
durch das Institut für Ernährungswis-
senschaft der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen wurde ein summativer
Evaluationsansatz gewählt, d. h., die
gesamte Maßnahme wurde ab-
schließend beurteilt [16]. Dazu wur-
den die Praktikantinnen und die das
Praktikum betreuenden Erzieherin-
nen zu Ablauf und Akzeptanz der Akti-
on befragt. Zusätzlich fanden teilneh-
mende Beobachtungen während ein-
zelner Aktionstage statt. Ausgewertet
wurden teilnehmende Beobachtun-
gen aus 10 Kindergärten sowie 49 teils
telefonisch, teils persönlich geführte
Interviews mit Erzieherinnen und
Praktikantinnen vor und nach den Ak-
tionstagen.

Die Methoden des vorgestellten Ak-
tionsprogramms entsprechen dem
Entwicklungsstadium von Kindergar-
tenkindern, da Kinder im Alter von 3
bis 6 Jahren besonders über Sinnes-
wahrnehmungen anzusprechen sind
und so Erfahrungen sammeln.

Regelmäßige Gesundheitsförderung
im Bereich Ernährung kann nur statt-
finden, wenn die Maßnahmen im Kin-
dergartenalltag leicht und ohne
großen Aufwand für die Erzieherinnen
durchzuführen sind. Ziel der Aktion
„Koch- und Eßspaß im Kindergarten“
war es daher zum einen, die Erziehe-
rinnen für das Programm zu gewin-
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Tab. 2: Die sieben Sinne [10]

Die sieben Sinne

Sehsinn visuelles System
Hörsinn auditives System
Geruchssinn olfaktorisches System
Geschmackssinn gustatorisches System
Tastsinn taktiles System
Bewegungs- und Stellungssinn kinästhetisches System
Gleichgewichtssinn vestibuläres System



nen, und zum anderen, ihnen Wege
für eine regelmäßige Ernährungser-
ziehung im Kindergarten aufzuzeigen.
Nur, wenn sie von einer einfachen und
wenig arbeitsaufwendigen Vorberei-
tung der Aktionsbestandteile über-
zeugt sind, werden sie auch weiterhin
Teile der Aktion übernehmen.

Insgesamt empfanden die befragten
Erzieherinnen den Arbeits- und Orga-
nisationsaufwand als nicht belastend.
Die überwiegend positiven Angaben
beweisen die Praxistauglichkeit des
Programms. Dabei ist das persönliche
Interesse der Erzieherinnen an „ge-
sunder“ Ernährung mit entscheidend
dafür, ob das Themengebiet „Gesun-
des Essen und Trinken“ in die Ge-
sundheitsförderung der Kindergärten
einfließt. Die Auswertungen der Inter-
views ergaben, dass sowohl unmittel-
bar im Anschluss an die Aktionen als
auch nach einigen Tagen „Bedenkzeit“
die meisten der Erzieherinnen Spiel-
vorschläge übernehmen wollten. In
einigen der Kindergärten wurden
schon eine Woche nach Beendigung
der Aktion erneut Aktionsbestandteile
eingesetzt.

Ernährungserziehung 
in der Ausbildung zur 
Erzieherin

Die Koch- und Essspaßaktion der
AMC-Akademie für ErnährungsKom-
munikation e.V. will Erzieherinnen be-
reits während der Ausbildung für das
Thema „Gesundes Essen und Trinken“
sensibilisieren. Den Erzieherinnen
muss die Bedeutung der Ernährung
für die Gesundheit der ihnen anver-
trauten Kinder bewusst werden. Da
bislang der Ernährungsaspekt in ihrer

Ausbildung nur geringe Bedeutung
hat, will man auf innovative Weise die
Zusammenarbeit mit den ausbilden-
den Schulen suchen.

Die Aktion „Koch- und Eßspaß im
Kindergarten“ ergänzt der Ausbildung
und wurde von den befragten Prakti-
kantinnen als eine Bereicherung emp-

funden. Sowohl von den Erzie-
herinnen als auch von den
Praktikantinnen wurden Defizi-
te in der Ausbildung bestätigt.
Dennoch gaben 11 der 15 be-
fragten Erzieherinnen an, sie
könnten in aller Regel eine
kindgerechte Antwort auf
Ernährungsfragen geben. Keine
der Erzieherinnen gab Unsi-
cherheiten zu. Allerdings fielen
den wissenschaftlichen Beob-
achterinnen während der per-
sönlichen Gesprächen mit den
Erzieherinnen teilweise große
Wissenslücken und falsche In-

formationen im Hinblick auf eine ge-
sundheitsfördernde Ernährung auf.
Zwar fühlen sich die Erzieherinnen
ausreichend informiert, es ist aber
durchaus möglich, dass sie den Kin-
dern teilweise veraltete und falsche
Sachverhalte vermitteln.

Gerade deshalb ist es wichtig, ange-
henden Erzieherinnen in der Ausbil-
dung auf der Basis gesicherter er-
nährungswissenschaftlicher Erkennt-
nisse Grundwissen über eine gesund-
heitsfördernde, vollwertige Ernährung
zu vermitteln. Nur dann sind sie in
ihrem weiteren Berufsleben in der
Lage, ernährungsbezogene Informa-
tionen richtig zu beurteilen und um-
zusetzen.

Schlussfolgerungen
Das Programm „Koch- und Eßspaß im
Kindergarten“ hat die Erprobungs-
phase erfolgreich bestanden. Interesse
an neuen Wegen der Ernährungserzie-
hung wurde bei den Praktikantinnen
sowie den verantwortlichen Erziehe-
rinnen geweckt. Die Kinder nahmen
mit großer Begeisterung an den ein-
zelnen Aktionstagen teil. Die Pro-
grammbestandteile lassen sich von
anderen interessierten Kindergärten
übernehmen. So ist eine sachkundige
Ernährungserziehung ohne externe
Fachkräfte in Kindergärten und -ta-
gesstätten möglich. Die leichte Hand-
habung der verschiedenen Methoden

und Themen sowie die preiswerten
Hilfsmittel versprechen nachhaltigen
Erfolg.

Literatur:
1. Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V.

(Hrsg.): Ernährungsbericht 1996. Druckerei
Henrich, Frankfurt (1996)

2. Wolff, G.: Ernährungsbedingte Krankheiten.
Ernährungs-Umschau A 41: 392-393 (1994)

3. Lehner, I. M.; Hoehne, R.; Kraus, A.; Schröder,
E.-M: Fühlst Du dich wohl? Gesundheitsför-
derung im Kindergarten. 1. Aufl., Lambertus,
Freiburg im Breisgau (1991)

4. Schweikhart, D.; Otten, A.: Adipositas im Kin-
desalter: Interventionskonzepte und deren
Evaluierung. In: Aktuelle Ernährungsmedi-
zin 1: 3-8 (1998) 

5. Cebulla-Jünger, E.: Bohnen wachsen nicht in
Dosen: Ernährungsprojekt in einer Kinderta-
geseinrichtung. UGB-Forum 2: 79-82 (1995)

6. AK Jugendzahnpflege im Landkreis Marburg
Biedenkopf, Hessische Arbeitsgemeinschaft
für Gesundheitserziehung HAGE: Marburger
Kindergartenkochbuch. 1. Aufl., Marburg
(1996) 

7. AMC-Akademie für ErnährungsKommunika-
tion e.V.: Koch- und Eßspaß im Kindergarten,
1. unveröffentl. Aufl., Bingen (1998) 

8. Klein, G: Sinne/Sinnesmaterial. In: Stenberg,
U. (Hrsg): Handlexikon zur Motessori-
Pädagogik. 1. Aufl., Kinders, Ulm (1997) 

9. Ried, B.: Eltern turnen mit den Kleinsten: An-
leitungen und Anregungen zur Bewegungs-
förderung mit Kindern von 1-4 Jahren. 1.
Aufl., Ökotopia-Verlag, Münster (1996)

10. Lehn, M.; Zeh, I.: Leben und Lernen mit allen
Sinnen. In: Colberg- Schrader, H.; Engelhard,
D.; Höltershinken, D.; Neumann, K.; Sprey-
Wessing, T. (Hrsg.): Kinder in Tageseinrich-
tungen: Ein Handbuch für Erzieherinnen.
Kallmeyer. Seelze-Velbert (1998)

11. Lotz, D.: Sinne erfahren und entfalten. In:
Ditmann, M. (Hrsg.): Entfaltung aller Sinne.
1.Aufl., Beltz, Weinheim (1997)

12. Herm, S.: Psychomotorische Spiele für Kin-
der in Krippen und Kindergärten. 10. Aufl.,
Luchterhand, Neuwied, Kriftel, Berlin (1997)

13. Kohnstamm, R.: Praktische Kinderpsycholo-
gie. 3. korrigierte und erweiterte Aufl., Hans
Huber, Bern (1990)

14. Sommer, B.: Tausendfühler. Kreativität in
Krippe und Kindergarten. 1. Aufl., Luchter-
hand, Berlin, Kriftel (1993) 

15. Keller, H.: Psychologische Entwicklungstheo-
rien der Kindheit. In: Markefka, M.; Nauck, B.
(Hrsg.): Handbuch der Kindheitsforschung.
1. Aufl. Luchterhandverlag, Neuwied, Kriftel,
Berlin (1993) 

16. Weiss, C.; Leonhäuser, I.-U.: Abschlußbericht
zur Evaluation der Aktion „Koch- und
Eßspaß im Kindergarten“: ein Projekt der
AMC-Akademie für ErnährungsKommunika-
tion e.V. 1. unveröffentl. Aufl., Institut für
Ernährungswissenschaft, Justus-Liebig- Uni-
versität Gießen (1998)

Anschrift der Verfasserin:
Dipl.oec.troph. Christine Weiss
Institut für Ernährungswissenschaft
Justus-Liebig-Universität
Goethestr. 55
35390 Gießen

B 48

Sinnentraining

Ernährungslehre
und -praxis

„Ernährungslehre und -praxis“, ein Bestandteil der „Ernährungs-Umschau“. Verlag: UMSCHAU ZEITSCHRIFTENVERLAG Breidenstein GmbH, Frankfurt am Main. Zusammenstellung
und Bearbeitung: Dr. Eva Leschik-Bonnet, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Dipl. oec. troph. Sabine Fankhänel, UMSCHAU ZEITSCHRIFTENVERLAG (verantwortlich).

●

●



 


	Gesunde Ernährung
	in
	Kindertageseinrichtungen
	Impressum

	Eine Auflistung aller an der Bearbeitung Beteiligten finden Sie im Anhang.
	Gesundheit und Soziales
	7.	Gesunde Ernährung in Kindertageseinrichtungen
	7. Gesunde Ernährung in Kindertageseinrichtungen
	7.2.	Gesunde Ernährung
	7.2.1. Bestandteile einer gesunden Ernährung
	Nährstoffzufuhr
	Mahlzeiten

	Imbiss am Nachmittag
	
	Bei der konventionellen Insulintherapie wird die Nahrungszufuhr der Insulinwirkung angepasst, d.€h. es muss eine strenge Nahrungszufuhr eingehalten werden.

	Ernährung bei Nahrungsmittelallergien
	Ernährung bei Zöliakie

	Das Baumdiagramm beschreibt die Wege der Lebensmittel in der Kindertageseinrichtung von der Anlieferung bis zum Verzehr oder der Entsorgung
	Quelle: DGE – Sektion Saarland
	7.4.2.	 Der Kontrollplan
	Montag
	Gefahr


	Information zu Erkrankungen, bei denen ein gesetzliches� Tätigkeitsverbot besteht
	Typhus abdominalis, Paratyphus
	Salmonellen-Infektionen
	Gesundheitliche Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln
	auf Festen und ähnlichen Veranstaltungen



